
Gemeinde Gundelsheim   Karmelitenstraße 11   96163 Gundelsheim
Tel. 0951 / 94444-0   E-Mail: poststelle@gemeinde-gundelsheim.de

GUNDEL HEIM      ndel   heim
aktuell

MiTTEilunGsblaTT dEr GEMEindE

G
ausgabe 06/ Freitag, 21.03.2025   
www.gemeinde-gundelsheim.de

BürGerversammlunGBürGerfahrt historisches

ProjEKT FriEdHoF:
Erweiterung, sanierung 

und zwei bauplätze



Fachvortrag: „alles ist Gift!
Zauber-/Giftpflanzen und Pflanzengifte 
ohne Furcht betrachtet“  

am mittwoch, dem 26.03.2025 lädt der Gartenbauverein Gundelsheim um 
19:30 uhr im Kulturraum am rathaus der Gemeinde Gundelsheim zum fach-
vortrag ein:  “Alles ist Gift! – Zauber-/Giftpflanzen und Pflanzengifte ohne 
furcht betrachtet“ von diplom-Biologe und Kreisfachberater landkreis forch-
heim (im ruhestand) herrn deutsch 
Sie planen ihre Bepflanzung im Garten oder fragen sich, ob Ihre Pflanzen zu 
hause die richtigen für ihre jungen Kinder sind? da kommt es bald zu der fra-
ge, ob diese Pflanzen denn giftig sind? Viele Familien stellen sich diese Frage, 
wenn sie Nachwuchs bekommen oder die Bepflanzung Ihres Gartens planen. 
Lassen Sie sich über Pflanzengifte informieren und stellen Sie ihre Fragen, da-
mit sie sich zu hause ohne Zweifel wohlfühlen und langfristige entscheidun-
gen wie die Gartengestaltung fundiert treffen können. der Gartenbauverein 
Gundelsheim freut sich auf ihren Besuch. 

bürgerversammlung
am montag, dem 31. märz 2025 sind alle Bürger*innen um 19:00 uhr 

in die scheune der spezerei, hauptstraße 7, eingeladen, ihr mitspra-
cherecht wahrzunehmen und sich nicht nur über aktuelle themen zu 
informieren, sondern auch die eigene meinung, Wünsche, Kritik oder 

Anregungen zu äußern. Auf der Agenda stehen unter anderem die Parkraum-
überwachung, themen 2025, finanzen sowie Bildungseinrichtungen. herr mar-
tin Grohganz, regionalleitung der firma esd wird u.a. zu Gast sein und für fra-
gen zur Parkraumüberwachung zur Rede stehen.
Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig zu verinnerlichen, dass bedeutende 
säulen der demokratie dialog, transparenz und Weitsicht sind. 
Termin: Montag, 31. März 2025, 19:00 uhr
ort: scheune der spezerei Gundelsheim, Hauptstr. 7.
selbstverständlich wird es auch dieses Jahr wieder die möglichkeit geben, die 
versammlung online oder am telefon von zu hause aus zu verfolgen. dadurch 
kann der datenschutz nur eingeschränkt gewährleistet, gleichzeitig aber ein 
größerer Kreis an Interessierten erreicht werden. Sowohl für die Präsenzveran-
staltung, als auch für die online-teilnahme ist eine anmeldung unter poststelle
@gemeinde-gundelsheim.de oder unter 0951 944440 erwünscht. die entspre-
chenden Zugangsdaten werden rechtzeitig versendet bzw. mitgeteilt. 
Was ist eine bürgerversammlung? 
die Bürgerversammlung dient der information der Bürger*innen, der erörterung 
gemeindlicher angelegenheiten, der verabschiedung von empfehlungen an 
den Gemeinderat und soll den austausch zwischen Bürger*innen fördern.  im 
Zentrum einer Bürgerversammlung steht der dialog. dabei werden wichtige 
informationen und unterschiedliche sichtweisen, insbesondere auch zwischen 
einwohnerschaft, verwaltung und mitgliedern der politischen vertretung, aus-
getauscht.
Bürgermeister Jonas merzbacher freut sich auf rege Beteiligung – ob live oder 
vor den heimischen Bildschirmen. dabei sein, informieren, mitreden!

Gartenbauverein 
lädt zum baum-
schneidekurs 
samstag, den 05. april 2025 

der Gartenbauverein 
Gundelsheim zeigt ih-
nen am praktischen 
Beispiel, wie sie ihren 
obstbaum zu hause 
schneiden können. 
durch die umsetzung 
direkt am Baum sind sie eingeladen 
auch selbst hand anzulegen und un-
ter anleitung schnitte auszuführen. 
dazu sind sie sehr herzlich am sams-
tag, den 05.04.2025 um 10:00 uhr in 
die hauptstraße 17 in Gundelsheim 
eingeladen. sie können gerne ihre 
eigenen handschuhe und schnitt-
werkzeuge mitbringen, wenn sie die 
schnitte selbst durchführen wollen.
der Gartenbauverein Gundelsheim 
freut sich auf viele interessierte Bürge-
rinnen und Bürger.

Quartiersbüro  
Telefonische sprechzeiten:
Gundelsheim geht Gemeinsam gGmbh
mo. – fr. 8:30 uhr bis 12:30 uhr 
franziska stenglein
bürgersprechstunde
96163 Gundelsheim (nur mit voran-
meldung), tel.: 0173/4635169  
montag 10:30 uhr – 11:30 uhr 
und 14:00 uhr – 15:00 uhr
Qm@gemeinde-gundelsheim.de



osterbasteln
Zwischen den faschings- und oster-
ferien steht wieder der jährliche Bas-
telnachmittag in der Bücherei ein, um 
den frühling einziehen zu lassen und in 
Gemeinschaft kreative Zeit zu verbrin-
gen. Gemeinsam mit dem ehrenamt-
lichen schulteam der Bücherei dürfen 
Kinder ab der 1. Klasse einer frühlings-
haften Geschichte lauschen und pas-
send dazu basteln. Bitte mäppchen, 
schere und Kleber nicht vergessen!
datum: Mittwoch, den 26.3.2025
uhrzeit: 15-17 uhr
Materialkosten: 2,- Euro (wird am 
26.3.2025 eingesammelt)
anmeldung in der bücherei während 
der Öffnungszeiten oder per E-Mail 
buecherei@gemeinde-gundelsheim.de

deine Meinung zählt!  
Gundelsheimer jugendversammung
Am Donnerstag, den 03. April 2025, findet die Gundelshei-
mer Jugendversammlung statt. alle Kinder und Jugendli-
chen sind herzlich eingeladen, ihre ideen und Wünsche 
für die Gemeinde einzubringen. 
die Veranstaltung richtet sich an zwei altersgruppen:
Kinder und Jugendliche im alter von 8 bis 13 Jahren tref-
fen sich von 17:00 bis 18:30 uhr, während sich die 14- bis 
18-Jährigen von 19:00 bis 20:30 uhr austauschen.
Die Versammlung findet im Schlupfloch, Karmelitenstra-
ße 10, statt. Gemeinsam soll erörtert werden, was euch in 
Gundelsheim fehlt und welche vorschläge und ideen ihr 
für eure Gemeinde habt. eure meinung ist gefragt!

Für Verpflegung ist gesorgt – 
Pizza und Getränke gibt es für Euch kostenlos!
Bei fragen steht alexandra opel (Jam) 
unter 0173 5636640 zur verfügung.
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KarTEnVorVErKauF: 
Theater Gundelsheim

natürlich wird es auch dieses Jahr wieder in Gundelsheim unterhaltung 
vom feinsten geben, bei dem ihre lachmuskeln strapaziert werden! 
Gespielt wird in diesem Jahr die Komödie “schmerz lass nach!“ von 
autorin: Jasmin leuthe.     

endlich ist es soweit! frau dr. Grünspans erster arbeitstag in der neu übernom-
menen Praxis fängt sofort turbulent an! Gott sei Dank steht ihr die Arzthelferin 
und gute Seele der Praxis mit Rat und Tat zur Seite als z. B. der großspurige 
Bürgermeister mit seiner frau, samt seiner mutter aufkreuzt. schleunigst muss 
bescheinigt werden, dass die oma dringend ins altersheim eingewiesen wird. 
doch da hat nicht nur schwiegertochter was dagegen einzuwenden! als dann 
der stotternde Pfleger mit drei Insassen der örtlichen psychiatrischen Klinik auf-
taucht, überschlagen sich die Ereignisse. Wer jedoch zuletzt Patient, Arzt und 
wer Insasse einer Klinik ist, das gilt es herauszufinden! 
Wie immer, finden die Aufführungstermine eine Woche nach den Osterferien 
statt und schon jetzt können sie sich die termine rot in ihrem Kalender markie-
ren. einlass ist jeweils eine stunde vor vorstellungsbeginn: 
donnerstag, 01. Mai 2025 – 19:00 uhr
Freitag, 02. Mai 2025 – 19:00 uhr
samstag, 03. Mai 2025 – 19:00 uhr
sonntag, 04. Mai 2025 – 18:00 uhr

Einige wenige Restkarten zum Preis von 10 Euro pro Person können 
noch während der regulären Öffnungszeiten im rathaus erworben werden.



die umfassende sanie-
rung des friedhofs in 
der Gemeinde Gun-
delsheim ist weitestge-
hend abgeschlossen. 
nach intensiven arbei-

ten konnte das Gelände modernisiert, 
barrierefrei gestaltet und ökologisch 
aufgewertet werden. die ausführen-
de firma John wird das friedhofsge-
lände zeitnah verlassen, während 
noch letzte feinarbeiten im lauf des 
frühjahrs durchgeführt werden.
Während der sanierung wurden 
zahlreiche verbesserungen umge-
setzt, die sowohl den Besucherkom-
fort als auch den ökologischen Wert 
des friedhofs erheblich steigern. so 
wurden zusätzliche und seniorenge-
rechte Sitzflächen geschaffen, die 
die aufenthaltsqualität erhöhen und 
insbesondere älteren Besucher*innen 
erholungsmöglichkeiten bieten. neue 
Parkplätze und eine angepasste We-
geführung erleichtern die erreichbar-
keit des friedhofs, insbesondere für 
mobilitätseingeschränkte Personen. 
die vollständige Barrierefreiheit sorgt 
für eine einfache und sichere Zugäng-
lichkeit für alle Besucher, unabhängig 
von körperlichen einschränkungen.
eine insektenfreundliche Beleuchtung 
reduziert die lichtverschmutzung und 
schont die nachtaktive tierwelt. mit 
der errichtung eines friedwaldes wur-
de eine naturnahe Begräbnisstätte 
mit hoher ökologischer Bedeutung 
geschaffen. durch die entsiegelung 
von Flächen und die Auflösung unnö-
tiger Wege wurde die versickerung 
verbessert und die entstehung von 
Hitzeinseln reduziert. Alle neu gepflas-
terten flächen sind ebenfalls versicke-
rungsfähige flächen. Zudem wurden 
klimaresiliente Neupflanzungen vor-
genommen, die mit ihrer hohen Wi-
derstandsfähigkeit gegen Wetterext-
reme zur langfristigen Begrünung des 
friedhofs beitragen. ein umfassendes 
Drainagesystem mit Zisterne ermög-
licht eine nachhaltige Wassernutzung, 
indem regenwasser im gesamten 
areal gesammelt und zur Bewässe-
rung wiederverwendet wird.
Seit Beginn der Planungen wurde 
auch die erschließung von Baurech-
ten am ahornweg mit einbezogen. 
der Gemeinderat hat darauf geach-
tet, dass die friedhofssanierung und 

abschluss der Friedhofssanierung in Gundelsheim: 

Ein ort der ruhe und nachhaltigkeit

die städtebaulichen entwicklungen in 
diesem Bereich sinnvoll aufeinander 
abgestimmt sind. aktuell werden die 
erschließung sowie die details des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans 
im Gemeinderat beraten.
diese maßnahmen machen den 
friedhof nicht nur für die Besucherin-
nen und Besucher angenehmer, son-
dern tragen auch aktiv zum umwelt-
schutz und zur Klimaanpassung bei.

noch ausstehende arbeiten

einige restarbeiten werden in den 
kommenden Wochen finalisiert. Dazu 
gehören die ausbesserung der ent-
wässerung an den Granitwegen, 
die setzung der urnenwand und die 
anpassung der Wegeführung im Be-
reich der Parkplätze entlang des Kö-
nigswegs. Zudem wird ein mühlhaus 
mit dachbegrünung errichtet, eine 
Pfandstation für Seniorenschubkarren 
aufgebaut und Pfosten zur Einfahrts-
begrenzung installiert.

Nachhaltige Pflege des Friedhofs

für den Gemeinderat war von Beginn 
an klar, dass eine maßnahme dieser 
Größenordnung und mit einer derart 
hohen investitionssumme selbstver-
ständlich auch zu einer entsprechen-
den, würdevollen Pflege des Gelän-
des verpflichtet. Um die langfristige 
erhaltung und instandhaltung sicher-
zustellen, hat die Gemeinde einen 
neuen Bauhofmitarbeiter eingestellt, 
dessen Hauptaufgabe die Pflege des 
friedhofs sein wird. 
durch diese personelle verstärkung 
kann sichergestellt werden, dass die 
geschaffenen Grünflächen, Wege 
und anlagen dauerhaft in einem ge-
pflegten Zustand bleiben und die Be-
sucher stets eine ansprechende und 
würdevolle Atmosphäre vorfinden.

umsetzung dank bundesförderung

die realisierung dieser umfassen-
den sanierungsmaßnahme war 



ausschließlich dank des förderpro-
gramms „anpassung urbaner und 
ländlicher räume an den Klimawan-
del“ des Bundesinstituts für Bau-, stadt- 
und raumforschung (BBsr) möglich. 
mit einer fördersumme in höhe von 
1.980.000 euro konnte die Gemein-
de Gundelsheim eine nachhaltige 
und zukunftsorientierte umgestaltung 
des friedhofs verwirklichen, die ohne 
diese finanzielle Unterstützung nicht 
denkbar gewesen wäre.
ein wesentlicher Bestandteil der er-
folgreichen Umsetzung dieses Projekts 
war neben der fördersumme auch 
die gute Zusammenarbeit mit dem 
Bürgerforum friedhof. die kontinuier-
liche Beglei-
tung und die 
wertvollen an-
regungen des 
forums haben 
m a ß g e b l i c h 
dazu beige-
tragen, dass 
die Bedürfnisse 
und Wünsche 
der Bürgerin-
nen und Bürger 
in die Planung 
und umset-
zung eingeflos-
sen sind. durch 
den regelmäßi-
gen austausch 
konnten praxis-
nahe lösungen 
entwickelt und 
ein friedhof 
gestaltet wer-
den, der den 
e rwar tungen 
der Gemeinde 
gerecht wird.

Friedhof mit Zukunft

durch die neugestaltung sind alle 
Wege und Plätze bewusst als Fußwe-
ge ausgelegt – die Wege und Plätze 
sind also keine Fahrstraßen und Park-
plätze. Dem wilden Parken im neuge-
schaffenen friedhof wird durch die 
Errichtung von Pfosten Einhalt gebo-
ten werden. mit der umgesetzten sa-
nierung hat die Gemeinde Gundels-
heim einen modernen, nachhaltigen 
und besucherfreundlichen friedhof 
geschaffen, der sowohl den Bedürf-
nissen der menschen als auch den 
anforderungen des Klimaschutzes ge-
recht wird.

sanierung des 
leitenbach-stegs 
Entwurf mit einem 
temporären Zeltdach
der steg über den leitenbach soll 
umfassend erneuert werden. um 
die Brücke sowohl funktional als 
auch ästhetisch aufzuwerten, wur-
de im rahmen der städtebauför-
derung der regierung von ober-
franken im Jahr 2023 ein ideen- und 
realisierungswettbewerb ins leben 
gerufen. Ziel des Wettbewerbs war 
es, innovative Konzepte für die sa-
nierung der fußgängerbrücke zu 
entwickeln.
das tragwerksplanungsbüro „knip-
pershelbig Gmbh“ aus stuttgart ge-
wann den Wettbewerb mit einem 
entwurf, der nicht nur die Brücke 
modernisieren, sondern auch das 
umliegende areal aufwerten soll. 
Besonders hervorzuheben ist die 
integration einer temporären über-
dachung, die für veranstaltungen 
und an sonnigen tagen genutzt 
werden kann. dies stellt eine prakti-
sche erweiterung dar, da es den öf-
fentlichen raum vielfältiger nutzbar 
macht, insbesondere zu veranstal-
tungen wie dem Wintermarkt oder 
an sonnigen tagen, an denen die 
Brücke als aufenthaltsort dient.
die sanierung der fußgängerbrücke 
ist ein bedeutendes Projekt, das die 
lebensqualität der anwohner*innen 
und Besucher*innen der region 
verbessern wird. durch die sanie-
rung wird der leitenbach zu einem 
erlebbaren Gemeindemittelpunkt, 
der zudem besser zugänglich wird.
die arbeiten sollen im kommen-
den Jahr abgeschlossen werden. 
die modernisierung des stegs über 
den leitenbach als wichtige fuß- 
und radwegeverbindung zwischen 
den ortsteilen ist ein gutes Beispiel 
für die erfolgreiche verbindung von 
praktischer infrastruktur und kreati-
ven, zukunftsorientierten lösungen.



Entsorgung Hundekot
fast alle hundebesitzer*innen in Gun-
delsheim entsorgen die hinterlassen-
schaften ihrer hunde vorbildlich und 
gehen mit einem guten Beispiel vo-
ran. dennoch gibt es weiterhin ver-
unreinigungen im Gemeindegebiet. 
teilweise werden die ausscheidungen 
der hunde sowohl unberührt, als auch 
im roten tütchen verpackt in den um-
liegenden Wiesen von Gundelsheim 
geborgen. deshalb bittet die Ge-
meinde, die öffentlichen flächen, die 
straßen und auch die umliegenden 
Wiesen sauber zu halten.

Heringsessen
am freitag, dem 21. märz 2025 lädt 
die Bürgergemeinschaft ab 18.00 uhr 
wieder ins Pfarrheim Gundelsheim 
zum heringsessen ein. um eine anmel-
dung wird bis 16.03.2025 gebeten: ro-
bert martin (0160 7056218 oder info@
bg-gundelsheim.de). Guten appetit! 

„Zamm‘ geht’s! 2025
– der große Frühjahrsputz 
Gundelsheim ist dabei. Bei der ober-
frankenweiten aktion, initiiert und un-
terstützt von Bad Brambacher mine-
ralquellen Gmbh & co. Betriebs KG, 
die in der vergangenheit bereits un-
ter namen „sauberes Gundelsheim“ 
stattgefunden hat und welche am 
samstag, dem 12. april von 9 bis 11 
uhr stattfindet, hat sich in diesem Jahr 
auch die Gemeinde Gundelsheim 
wieder zur teilnahme angemeldet.

die aktion im Überblick

Ziel der aktion „Zamm‘ geht’s! 2025 – 
frühjahrsputz auf oberfrankens Kinderspielplätzen“ ist es, in der Gemeinschaft ei-
nen ausgewählten spielplatz aufzuräumen und wieder auf vordermann zu brin-
gen. dazu wird eine arbeitsgemeinschaft aus großen und kleinen helfer*innen 
gegründet, welche sich am samstag  trifft und gemeinsam bei jeder menge 
spaß und frischer luft einen „frühjahrsputz“ durchführt. treffpunkt ist am Bauhof! 
ausgewählt wurde von Bürgermeister Jonas merzbacher der spielplatz am Bür-
gerpark: „Hier profitieren gleich mehrere Generationen von der tollen Aktion“, 
meint merzbacher. für die Gemeinde verspricht sich der Bürgermeister einen 
mehrwehrt in form einer stärkung des umweltbewusstseins und einer ortsbild-
verbesserung. vor allem aber soll dadurch ein Beitrag zur steigerung des „Wir-
Gefühls“ in der Gemeinde geleistet werden. Aufräumen, pflegen, gemeinsam 
anpacken und nach dem rechten sehen - in einer sauberen Gemeinde lebt 
sich’s einfach besser. alle Gundelsheimer*innen sind bei herzlicher einladung 
dazu aufgerufen, sich an dieser Gemeinschaftsaktion zu beteiligen.
seit 2004 organisiert Bad Brambacher bereits die jährlich in oberfranken statt-
findende Aktion, welche sich immer größeren Zuspruchs erfreut. Im letzten Jahr 
waren rund 12.000 Helferinnen und Helfer mit von der Partie (Teilnehmer*innen 
2004: 3.300, Quelle: Bad Brambacher). nun wird zum 19. Jahr in folge zur teil-
nahme am frühjahrsputz auf oberfrankens spielplätzen aufgerufen – und Gun-
delsheim ist wieder mit dabei! natürlich dürfen bei der großen aufräumaktion 
auch eine stärkung und erfrischungsgetränke nicht fehlen! für das leibliche 
Wohl wird also bestens gesorgt sein.

jetzt anmelden und mitmachen
also worauf noch warten? Jetzt Kalender checken und anmelden 
und für die arbeitsgemeinschaft der aktion „Zamm‘ geht’s! 2025“:
ansprechperson:  franziska stenglein, Quartiersmanagement
e-mail:   qm@gemeinde-gundelsheim.de
mobil:   0173 46 35 169
anmeldeschluss: mittwoch, 10. april, 10:00 uhr

4. Gundelsheimer Fahrradbörse
sie suchen einen neuen Besitzer für ihr fahrrad, ihren fahrradanhänger oder 
ihren tretroller? sie sind auf der suche nach einem gut erhaltenen fahrba-
ren untersatz oder einen passenden fahrradanhänger? dann kommen sie 
zur 4. Fahrradbörse am Samstag, den 05. April 2025 auf den „Platz unter den 
Platanen“ gegenüber dem Alten Rathaus. Hier gibt es die Möglichkeit für Sie 
ihre gebrauchten, fahrtüchtigen fahrräder (keine e-Bikes) für Kinder und er-
wachsene, fahrradanhänger und tretroller zu verkaufen. die Gegenstände 
können am morgen zwischen 9 uhr und 10 uhr in Kommission abgegeben 
werden. von 10 uhr bis 12 uhr können interessierte diese anschauen und käuf-
lich erwerben. nicht verkaufte fahrzeuge werden zwischen 12 und 12:30 uhr 
wieder zurückgegeben. veranstalter ist der ortsverein Bündnis 90/die Grünen.



spezerei Gundelsheim
Monatsbier: lager - 
Metzgerbräu, uetzing vom Fass
das lagerbier der metzgerbräu aus 
uetzing ist ein bernsteinfarbenes 
süffig, malziges Bier mit 5 % Alkohol-
gehalt. die Brauerei reichert bzw. 
Metzgerbräu entstand als Hobby von 
metzgermeister manfred reichert. 
er wollte neben seinen klassischen 
Wurstspezialitäten auch ein eigenes 
Bier anbieten. über die Jahre wuchs 
die Brauerei und mittlerweile ist aus 
dem Hobby ein fester Bestandteil sei-
nes Betriebes mit einem angestelltem 
Brauer geworden.

syrischer abend
Der nächste syrische Abend findet 
am montag, dem 10. märz 2025 statt- 
Gekocht wird mit viel leidenschaft, 
vielen Gewürzen wie Koriander, Kar-
damom, Zimt, safran und Gemüse. 
Genießen sie traditionelle Gerichte 
wie hummus, falafel, oder Kibbeh – 
frisch zubereitet nach mediterran-ara-
bischer art. lassen sie sich von den 
Aromen und Gewürzen der syrischen 
Küche verzaubern und entdecken sie 
eine neue Welt der Geschmackser-
lebnisse. das team spezerei freut sich 
auf sie!

Mittwoch 26.03
Paprikaschoten mit Kartoffeln
Waffeln
Blumenkohlgratin mit Kartoffeln
Waffeln
donnerstag 27.03
Paniertes Putenschnitzel mit Kartoffe-
lecken
milchreis
Gebackene Zucchini mit Petersilien-
kartoffeln und dip
milchreis
Freitag 28.03
fisch-Gemüsepfanne mit reis
Muffin
sellerieschnitzel mit Kartoffelgratin
Muffin

„lassen sie es sich schmecken“
der speiseplan der spezerei von 26.03. bis 08.04.2025 
„n Guadn“ wünscht das team spezerei. täglich gesundes warmes mittag-
essen ohne aufwand, lässt sich schnell und einfach über den lieferservice der 
spezerei beziehen. die speisen werden täglich frisch und vor ort hergestellt. 
für 7.50 euro wird bis zur haustür geliefert. anfragen oder Bestellungen: 
info@spezerei-gundelsheim.de oder 0951/18071041.

samstag 29.03
Currywurst mit Pommes
tomatensalat
Kaiserschmarrn 
mit Zwetschgenröster
sonntag 30.03
cordon-Bleu-Braten 
mit Grillgemüse und schupfnudeln
Panna Cotta
schupfnudel-Gemüsepfanne 
Panna Cotta
Montag 31.03
Bratwürste mit sauerkraut 
und Kartoffelbrei
Grüner salat
Gemüsenuggets mit Kartoffelbrei
Grüner salat

dienstag 01.04
Hähnchengyros mit Kartoffelspalten
Gurkensalat
Gemüsegyros mit Zaziki und Reis 
Gurkensalat
Mittwoch 02.04
Geflügelfrikadelle mit Spätzle
Karottensalat 
Gemüsefrikadelle mit spätzle
Karottensalat
donnerstag 03.04
chili con carne mit reis
obstsalat
chili sin carne mit reis
obstsalat
Freitag 04.04
seelachs mit mandelkruste dazu to-
matensoße und reis
fruchtquark
Pfannenrösti mit Frühlingsquark und 
Grillgemüse
fruchtquark
samstag 05.04
Lauch-Käse-Hackfleischsuppe
Griesbrei mit apfelmus
lauch-Käsesuppe
Griesbrei mit apfelmus
sonntag 06.04
Jägerbraten vom schwein mit sauer-
kraut und Kloß
mousse au chocolat
Gemüsekuchen
mousse au chocolat
Montag 07.04
Putengeschnetzeltes mit Semmelkloß
mini-Windbeutel 
Gemüsecurry mit Reis
mini-Windbeutel
dienstag 08.04
cevapcici mit reis und Zaziki
roter Wackelpudding 
vegetarische spätzlepfanne 
roter Wackelpudding

Frühstückstreff jeden 
ersten dienstag im Monat 

der frühstückstreff in der spezerei, 
welcher auf die idee der Gundelshei-
mer schulweghelfer*innen hin statt-
fand, erfreut sich großer Beliebtheit. in 
geselliger runde geniessen die Gäste 
ein vielfältiges angebot: von Brötchen 
mit herzhaftem und süßem Belag, 
über rührei, Kuchen und Gebäck ist 
hier für jeden Geschmack etwas da-
bei – insgesamt ein toller start in den 
tag! 
nächster Termin:  
dienstag, 01. april, 8:00 - 10:30 uhr 
Kosten: 15,40 € pro Person, 
inklusive Getränke
eine anmeldung bei der spezerei 
unter info@spezerei-gundelsheim.de 
oder 0951 / 18071041 ist notwendig. 



sa. 22. März 2025: 
Tag des offenen 
Musikheims 
Wie hält man eine trompete? Wie klingt eigentlich ein 
fagott? antworten auf diese und viele weitere fra-
gen rund um die instrumente eines Blasorchesters gibt 
es beim tag des offenen musikheims des musikvereins 
Gundelsheim. 
am samstag, dem 22. märz 2025 besteht von 10 bis 12 
uhr für alle musikinteressierten die Gelegenheit, eine 
vielzahl an Blas- und schlaginstrumenten selbst auszu-
probieren und sich über die ausbildungsmöglichkeiten 
des musikvereins zu informieren. das angebot richtet 
sich an alle altersgruppen. Kommen sie vorbei und ent-
decken sie ihr musikalisches talent!

Parkraumüberwachung 
in Gundelsheim

die Parkraumüberwachung in Gundelsheim ist am 01. März 2025 erfolg-
reich gestartet und befindet sich nun bis zum 30. März in der Hinweis-
Phase. In dieser Zeit werden keine Verwarnungsgelder ausgestellt. Die 
falschparkenden autos werden lediglich mit hilfe eines hinweiszettels 

auf ihren verstoß gegen die straßenverkehrsordnung (stvo) aufmerksam ge-
macht. 
ab dem 01. april 2025 werden dann erstmalig verwarnungsgelder, bei verstoß 
gegen die straßenverkehrsordnung, ausgestellt. die zugehörige Kontrolle wird 
von einer mitarbeiterin der firma esd durchgeführt. die firma esd hat ihren 
sitz in mühldorf und hat sich unter anderem auf den Bereich verkehrssicher-
heit spezialisiert. Hier unterstützt die Dienstleistungsfirma mehrere Kommunen 
in ganz Bayern bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Auch benach-
barte Kommunen wie hallstadt, hirschaid, strullendorf und Bad staffelstein ar-
beiten mit der esd-dienstleistungsgruppe zusammen. die mitarbeiter der firma 
esd wechseln nach einem bestimmten Zeitraum das tätigkeitsgebiet. 

regionalleiter Herr Grohganz stellt die Firma Esd in der bürgerversammlung 
am 31. März 2025 vor und wird auf Fragen rund um dieses Thema eingehen.

ab april 2025 wird es jeden donnerstag um 17:00 uhr die möglichkeit geben, 
sich über die ausgestellten verwarnungsgelder aufklären zu lassen. diese 
sprechstunde wird immer von 17:00 bis 18:00 uhr im Besprechungsraum des 
Rathauses (Karmelitenstraße 11) stattfinden. Die erste Sprechstunde findet so-
mit am 03.04.2025 statt. für weitere fragen können sie sich jederzeit gerne un-
ter der e-mail verkehr@gemeinde-gundelsheim.de melden.

bereitstellung von stellplätzen, nutzung von Garagen und Vorplätzen

außerdem möchte die Gemeinde Gundelsheim in diesem Zuge 
eigentürmer*innen von Wohnraum darauf hinweisen, dass diese als solche für 
die Bereitstellung von stellplätzen die verantwortungen tragen. Bis 75 m² ent-
spricht dies einem stellplatz, ab 75 m² zwei stellplätzen. des Weiteren wird da-
rauf hingewiesen, dass Garagen und vorplätze nicht zweckentfremdet, son-
dern ausschließlich als Parkplätze verwendet werden dürfen. 

jaM Fußballturnier in 
den osterferien
Dieses Jahr findet das jährliche JAM 
fußballturnier in strullendorf statt! für 
alle Hobbykicker, Fußballbegeisterte 
oder einfach Kinder/Jugendliche mit 
Bock auf ein gemeinsames fußball-
ferienprogramm. anmeldungen sind 
als team aber auch als einzelperson 
möglich. für nachfragen bzgl. fahr-
gemeinschaften gerne bei alexandra 
opel melden.
 
Wann: dienstag, 15.04.2025, 
10-16 uhr
Wo:  sportplatz des 1. FC  
strullendorf, straßäckerweg 1
Kosten:  keine
alter: ab 11 jahren 
Mitzubringen: sportsachen, 
Trinken, snacks                      
anmeldung bis: 09.04.2025   
anmeldung und/oder rückfragen 
per mail an alexandra.opel@iso-ev.
de oder unter 0173 5636640. Bitte schi-
cken sie als anmeldung ein Bild der 
ausgefüllten einverständniserklärung. 
die ausgefüllte einverständniserklä-
rung ist am tag der veranstaltung 
mitzubringen. die einverständniser-
klärung finden Sie auf Instagram, Fa-
cebook und online unter folgendem 
link: https://acrobat.adobe.com/id/
urn:aaid:sc:eu:0351b529-7d89-4f3e-
9f0e-965ac8a3f2ff

Das Schlupfloch hat in den Ferien ge-
schlossen. Es finden keine Treffs statt.



die schlimmsten Hochwasser des 
20. jahrhunderts in Gundelsheim (3) 
das Hochwasser 1956: Häuser einen halben Meter unter Wasser

Von Maria Köppl

anfang märz 1956 wurde die Gemein-
de von einer der schwersten hoch-
wasserkatastrophen heimgesucht, 
die Gundelsheim im lauf der Jahrhun-
derte erlebt hat. nach heftigen re-
genfällen kam es zu einer Überflutung 
fast der gesamten ortschaft, da das 
Wasser nicht in den gefrorenen Boden 
eindringen konnte. die tageszeitung 
„Bamberger volksblatt“ berichtete 
am 5.3.1956:
„am schwersten vom hochwasser 
heimgesucht wurde im landkreis 
Bamberg die kleine ortschaft Gun-
delsheim unweit von hallstadt. Bereits 
am freitag abend [2.3.1956] bemerk-
ten die einwohner, dass der mitten 
durch die Ortschaft fließende Eller-
bach [leitenbach] stark anschwoll. 
ehe sie sich’s versahen, hatte sich ein 
starker eisstau an der Kurve des eller-
bachs unmittelbar am ausgang der 
ortschaft in richtung hallstadt ge-
bildet. in erkenntnis der großen Ge-
fahr wurde das technische hilfswerk 
Bamberg alarmiert, das mit einer 
zwölf mann starken einsatzgruppe in 
Gundelsheim eintraf. sofort gingen 
die thW-helfer daran, den gefähr-
lichen eisstau in der Bachkurve – die 
man unbedingt begradigen muss – zu 
sprengen; Jedoch nach dem vierten 
erfolgreichen schuss mit sprengge-
lantine brach ein teil des eisbergs in 

Eisschollen stauten sich am Steg bei der Kirche.

Hochwasser 1956 in der Unteren Bachstraße. Fotos: Alfons Steber (†), Bamberg.
sich zusammen. dabei stürzten drei 
männer vom hilfswerk, die eben die 
fünfte ladung anbringen wollten, in 
die reißenden fluten und konnten nur 
mit viel mühe durch ihre Kameraden 
mit hilfe einer leiter gerettet werden. 
daraufhin zog der verantwortliche 
einsatzleiter seine leute zurück.
in der Zwischenzeit waren aber be-
reits neue eisschollen den ellerbach 
[leitenbach] heruntergekommen, die 
sich an einer Brücke neben der [heu-
tigen evangelischen] Kirche in Gun-
delsheim stauten. das Wasser stieg 
immer mehr und setzte die ortsdurch-
fahrt so unter Wasser, dass sie nicht 
mehr begeh- und befahrbar war. Zu 
beiden seiten des angestauten Ba-
ches drangen die Wasserfluten in die 

häuser ein, wo man in höchster eile 
die wertvollsten habseligkeiten in die 
oberen stockwerke oder an andere 
sichere orte schaffte. noch vor mit-
ternacht traf landrat dr. hart in der 
schwer geprüften ortschaft zusam-
men mit seinem stab aus richtung 
hallstadt ein. die beiden anderen 
Zufahrtsstraßen über die lichteneiche 
und memmelsdorf-Weichendorf wa-
ren wegen Überflutung bereits unpas-
sierbar.
landrat dr. hart hatte die in Bamberg 
stationierte Kompanie des 35. US-Pio-
nier-Bataillons verständigt, die alsbald 
einen sprengtrupp ins stark gefähr-
dete Gundelsheim schickte. doch 
konnten auch die us-soldaten nichts 
ausrichten. nach mitternacht erreich-
te das hochwasser seinen höhepunkt. 
die meisten häuser der ortschaft wa-
ren bis zu einem halben meter und 
mehr unter Wasser. als sich der eisstau 
gegen 1.30 uhr an der Kirche gelöst 
hatte, schien die größte Gefahr vorü-
ber zu sein. doch noch einmal stauten 
sich die schollen an einer nur wenige 
100 m entfernten [marien-] Brücke, wo 
sie bis um 3 uhr hingen. als sie auch 
dieses hindernis überwunden hatten, 
fanden die immer wieder durch hef-
tigen regen genährten fluten freien 
Abfluss. Gegen Morgen nahm das 
hochwasser in Gundelsheim lang-
sam aber stetig ab – die gegen 8 uhr 
nochmals eingetroffenen thW-män-
ner brauchten nicht mehr eingesetzt 
zu werden.“



GundElsHEiMEr 
GEsCHEnKKarTE
lokal schenken mit der Gundelshei-
mer Geschenkkarte - zum Geburtstag, 
als dankeschön oder als mitbringsel. 
mit der Gundelsheimer Geschenkkar-
te ist Schenken unkompliziert und fle-
xibel. der einkaufsgutschein hat einen 
Wert von 10 euro und kann bei allen 
beteiligten unternehmen in Gundels-
heim eingelöst werden. Wer freude 
schenken und dabei gerne die lo-
kale Wirtschaft unterstützen möchte, 
erhält die Gundelsheimer Geschenk-
karte während der Öffnungszeiten 
im rathaus. unter anderem dabei 
sind: Blumalädla, nahkauf, spezerei, 
sportheim, cut & more, haarmache-
rei, Physiotherapie-Praxen, Mamma 
maria… 
neues design – mehr Möglichkeiten – 
Gundelsheim geht gemeinsam! 

Gundelsheimer 
“rollstuhl-rallye“
Die Gundelsheimer “Rollstuhl-Rallye“ 
ist ein Projekt, das deutlich zeigt, wie 
wichtig die Gemeinschaft, das Zu-
sammensein ist: mindestens einmal im 
monat, jeweils um 14:30 uhr, sind en-
gagierte mitbürger*innen herzlich ein-
geladen, mit älteren mitbürger*innen, 
die nicht mehr ganz so fit und auf ei-
nen rollstuhl angewiesen sind, spazie-
ren zu laufen. 
die diesjährige saison startet am don-
nerstag, dem 17. april um 14:30 uhr. 
treffpunkt ist das seniorenzentrum 
Gundelsheim. einfach vorbeikom-
men, mitgehen und in der Gemein-
schaft den frühling genießen!
Bei fragen helfen ihnen die 
mitarbeiter*innen des rathauses ger-
ne unter tel. 0951 94444-0 weiter.



unter dem motto „Wissen. tei-
len. entdecken.“ werden Bi-
bliotheken in ganz deutsch-
land am 4. april 2025 erstmals 

bundesweit zu einem bunten Pro-
gramm für Klein und Groß einladen. 
das ist die chance, die Gemeinde-
bücherei Gundelsheim neu zu entde-
cken. von 16 bis 21 uhr ist die Bücherei 
geöffnet und bietet neben der klassi-
schen ausleihe ein abwechslungsrei-
ches Programm. Um Anmeldung für 
die beiden Kinderveranstaltungen 
wird gebeten - während der Öff-
nungszeiten oder per email bueche-
rei@gemeinde-gundelsheim.de.
16-17 uhr: autokino für Minis - bobby-
car und bilderbuch (mit anmeldung)
Kinder im alter von 1,5 bis 4 Jahren 
(mit Begleitperson) erleben ihr persön-
liches autokino für minis. dazu bringen 
sie ihr eigenes Fahrzeug wie Bobby-
car oder laufrad mit in die Bücherei 
und parken am gewünschten Platz 
ein. von dort aus sehen die Kinder ein 
Bilderbuchkino auf einer großen lein-
wand und lauschen einer spannen-
den und witzigen Geschichte - eben 
ganz so wie in einem richtigen auto-
kino.
18-19 uhr: Gute-nacht-Geschichte 
mir Hr. Fuchs (mit anmeldung)
Kinder ab 5 Jahren und deren Kuschel-
tiere lauschen um 18 uhr gemeinsam 
einer Gute-nacht-Geschichte. da-
nach bringen die Kinder ihre Kuschel-
tiere direkt in der vorleseecke ins Bett 
und verabschieden sich. denn nun 
übernachten Teddybär und Co bei 
hr. fuchs, dem Büchereimaskottchen, 
und werden am nächsten morgen 
von den Kindern wieder abgeholt. ob 
die Kuscheltiere tatsächlich geschla-
fen haben oder ob sie nicht doch et-
was gemeinsam mit dem fuchs ange-
stellt haben, das erfahren die Kinder 
bei der abholung am nächsten tag 
zwischen 9 und 11 uhr.
18-21 uhr: lesecafé und spieleabend 
(ohne anmeldung)
alle erwachsenen haben an diesem 
freitagabend die möglichkeit, in 
ruhe zu schmökern und neue Bücher 
zu entdecken. und für alle, die gerne 
spielen, findet der 1. Spieleabend in 
der Bücherei statt. unter dem motto 
#gundelsheimspielt ist spaß garan-
tiert! Bringen sie ihr eigenes spiel mit 
oder erkunden sie die neu ange-
schafften spiele. 

naCHT dEr biblioTHEKEn



Am Dienstag, dem 8. April 2025 findet 
um 19:00 uhr im Kulturraum des rat-
hauses Gundelsheim, Karmelitenstr. 
11, ein infoabend zu der geplanten 
Bürgerfahrt nach sarteano statt. alle 
bereits angemeldeten Bürgerinnen 
und Bürger, sowie alle interessierten 
sind dazu herzlich eingeladen. eine 
voranmeldung ist nicht notwenig, 
jedoch wünschenswert. ansprech-
person: franziska stenglein, Quartiers-
management, 0173 46 35 169, qm@

Kinonachmittag
“Monsieur Pierre Geht online“
Mittwoch, 26. März 2025, 15:30 uhr
altes rathaus

Der verwitwete Rentner Pierre lebt seit 
einigen Jahren zurückgezogen und 
allein. Seine Tochter Sylvie engagiert 
deshalb den jungen informatiker alex, 
um ihren vater in die Geheimnisse des 
internets einzuführen. 
Nicht lange, und Monsieur Pierre ent-
deckt eine datingseite, über die er 
bald Kontakt mit der entzückenden 
„Flora63“ alias Fanny aufnimmt. Als die-
se ihn tatsächlich kennenlernen möch-
te, gerät Pierre jedoch in eine Zwick-
mühle - dummerweise hat er für sein 
Profil ein Foto von Alex benutzt. Keine 
altersbeschränkung. 

Comic- und Manga-abend 
ein bunter abend voller Bücher, snacks und guter laune - das war das erste 
comic-und manga-treffen in der Bücherei Gundelsheim gemeinsam mit alex 
Opel von JAM (Schlupfloch), an dem insgesamt 14 Kinder und ein Teil des eh-
renamtlichen Bücherei-schulteams teilgenommen haben. Zu Gast war lara 
Kolbe aus dem Buchladen „comixart“ in Bamberg. nachdem sie verschiedene 
Bücher entsprechend der unterschiedlichen altersklassen und themengebiete 
vorgestellt hatte, konnten die Kinder es kaum abwarten, endlich selbst einen 
Blick in die mitgebrachten Buchschätze zu werfen. die vielfältigen interessen 
der Kinder trafen auf ein breites angebot an themen: freundschaft, abenteu-
er, schule und freizeit, sport, magie und Zauberei. schnell war klar, welche 
Bücher die Kinder künftig in der Gundelsheimer Bücherei vorfinden und dort 
ausleihen möchten. so ein abend zu später stunde in der Bücherei, das kam 
bei allen sehr gut an. und Begeisterung kam auf bei dem Gedanken an einen 
Workshop, der das erlernen von comic- und manga-Zeichnungen in den mit-
telpunkt stellt. die gute nachricht: die neuen Bücher sollten rechtzeitig vor den 
nächsten osterferien zur verfügung stehen. ein dankeschön an dieser stelle an 
alle Beteiligten dieses treffens sowie an die hervorragende Kooperation zwi-
schen Gemeinde, Jam, comixart und Büchereiteam.

infoabend zur bürgerfahrt nach sarteano
gemeinde-gundelsheim.de. die fahrt 
in die toskanische Partnerstadt findet 
in diesem Jahr von montag, dem 11. 
august – samstag, dem 16. august 
2025 statt. freuen sie sich auf schöne 
Ausflüge, kulturelle Sehenswürdigkei-
ten und gesellige abende bei gutem 
essen. Besonderes highlight diesmal: 
das Giostra del saracino di sartea-
no - ein traditionelles Pferderennen, 
das jährlich am 15. august, an ma-
riä Himmelfahrt in Sarteano stattfin-

det und bei dem die fünf contraden 
von sarteano in einem spannenden 
Wettbewerb gegeneinander antre-
ten - ein fest der Gemeinschaft und 
tradition. die straßen von sarteano 
sind mit bunten fahnen und Bannern 
geschmückt, die die farben der con-
traden repräsentieren. die Bewohner 
kleiden sich in historische Kostüme, um 
das mittelalterliche flair zu unterstrei-
chen. ein wirklich tolles und  emotio-
nales ereignis mit viel spannung!



„aufforstung – 
angerholz“ 
im Jahr 2023 war der Borkenkäfer 
in einem kleinen fichtenbestand im 
Gemeindewald sehr aktiv und zer-
störte rund ½ Hektar Waldfläche. 
nach einer entspannungspause 
wurden die befallenen fichten aus 
dem Waldstück nördlich des Wald-
kindergartens entfernt. ein teil der 
Waldfläche hat sich bereits von 
selbst erholt und zeigt eine üppige 
naturverjüngung mit einem Klein-
wuchsbestand aus eichen, Buchen, 
Waldkirsche und elsbeere.
im rahmen eines nachhaltigen 
aufforstungsprojekts wurde ge-
meinsam mit der Gemeinde und 
dem revierförster aus dem forstre-
vier hirschaid ein förderantrag ge-
stellt, um die freigewordene fläche 
im Wald wieder aufzuforsten. auf-
grund der Borkenkäferschäden ist 
eine aufforstung dringend erforder-
lich, um die ökologische stabilität 
des Waldes langfristig zu sichern.
dank der unterstützung durch die 
sailer Baumschulen Gmbh wurden 
in der faschingsferienwoche auf 
einer fläche von 0,16 hektar insge-
samt 1.050 Pflanzen gesetzt. Hierbei 
handelt es sich vor allem um 800 
stieleichen und 250 Winterlinden, 
die optimal an das Klima und die 
Bodenverhältnisse des Gebiets an-
gepasst sind. das areal wurde mit 
einer umzäunung versehen, um die 
jungen Pflanzen vor Wildverbiss zu 
schützen.
dies ist nicht nur ein wichtiger schritt 
zur Wiederherstellung des Waldbe-
standes, sondern leistet auch einen 
wertvollen Beitrag zum erhalt der 
Biodiversität und zur förderung ei-
nes gesunden, klimastabilen Wal-
des.

Earth, Wind & France: Frühjahrskonzerte 

der musikverein Gundelsheim 
lädt herzlich zu seinen dies-
jährigen frühjahrskonzerten 
am 29. und 30. märz 2025 in 

die sporthalle der Grundschule Gun-
delsheim ein. das hauptorchester und 
das Jugendorchester (nur 29.3.) des 
vereins präsentieren unter dem viel-
fältigen motto „earth, Wind & france“ 
einen abwechslungsreichen Konzert-
abend, der die Zuhörer auf eine musi-
kalische reise durch die vier elemente 
feuer, Wasser, erde und luft sowie ins nachbarland frankreich mitnimmt. unter 
der Leitung von Petr Horejsi und Hanna Beck stehen dabei nicht nur Melodi-
en aus beliebten filmen und musicals, sondern auch mitreißende Klänge aus 
Soul und Funk auf dem Programm. Darüber hinaus wird das Originalwerk „Terra 
Pacem“ von Mario Bürki aufgeführt, das die Themen Natur und Frieden ein-
drucksvoll musikalisch verknüpft. es schafft damit auch die verbindung zum 
zweiten Teil des Konzertmottos, mit dem die Musikerinnen und Musiker ihr Pub-
likum einladen, ein stück weit in die französische Kultur einzutauchen. Zudem 
soll damit anlässlich des Kriegsendes vor 80 Jahren auch ein Zeichen für die 
deutsch-französische freundschaft gesetzt werden. 
die Konzerte beginnen um 19:00 uhr (29.3.25) bzw. 18:00 uhr (30.3.25). eintritts-
karten zum Preis von 10 € (AK: 12 €) für Erwachsene und 7 € (AK: 10 €) für Schü-
ler und studierende sind bei der Gemeinde Gundelsheim erhältlich. einlass ist 
jeweils 1 stunde vor Konzertbeginn. 
am sonntag, den 30.03., zeigen die nachwuchsmusikerinnen und -musiker des 
vereins ihr Können. in rahmen einer matinée werden die Bläserklassen der 
Michael-Arneth-Schule, die Pimphoniker und das Jugendorchester einen ab-
wechslungsreichen musikalischen vormittag gestalten. dieses Konzert beginnt 
um 11 uhr in der sporthalle der Grundschule Gundelsheim, der eintritt ist frei.

Tag der nachbarschaft 
Freitag, 23. Mai 2025
lindenstraßenfest
 
Anlässlich der Neugestaltung des Platzes in der Lindenstrasse (neue Wegle-
gung, Baumpflanzung, Aufstellen von Bänken, Platzierung des „Maderlas“) 
im letzten Jahr findet am Freitag, dem 23. Mai - dem offiziellen bundesweiten 
tag der nachbarschaft 2025 -  um 17:00 uhr ein einweihungsfest vor ort statt: 
neubürger*innen im siedlungsgebiet werden herzlich willkommen geheißen, 
nachbar*innen kommen ins Gespräch, Kontakte werden geknüpft. natürlich 
wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein: Genießen sie frisches 
vom Grill und kühle Getränke während sie einen schönen abend in geselliger 
runde verbringen. auch auf live-musik und Kinderprogramm kann man sich 
freuen.  Bürgermeister Jonas merzbacher lädt alle anwohnerinnen und anwoh-
ner der lindenstraße, sowie alle interessierten Gundelsheimer*innen herzlich 
zum mitfeiern ein!
Gewinnspiel straßenfest:  ebenfalls anlässlich des bundesweiten tag der nach-
barschaft verschenkt die Gemeinde Gundelsheim auch in diesem Jahr wieder 
ein großzügiges Straßenfest-Paket: Neben Equipment wie Grill, Biertischgarnitu-
ren und Pavillon sponsert die Gemeinde 50 Paar Bratwürste, Brötchen und 50 Li-
ter Bier! teilnehmen ist ganz einfach: überlegt euch, warum ausgerechnet eure 
Straße das Paket verdient hat und schickt Eure Bewerbung per Mail bis zum 
freitag, dem 16. mai um 12 uhr ans Quartiersmanagement: qm@gemeinde-
gundelsheim.de. Bei rückfragen steht ihnen ihre ansprechpartnerin im Quar-
tier franziska stenglein auch telefonisch gerne zur verfügung (0173 46 35 169). 

Öffnungszeiten 
rathaus
Mo.:  08:00 – 12:00 uhr
di.:  08:00 – 12:00 uhr 
  15:00 – 18:00 uhr
Mi.:  08:00 – 12:30 uhr           
do.:  08:00 – 12:00 uhr 
  13:00 – 15:00 uhr
Fr.:  08:00 – 12:00 uhr



WaHlnaCHlEsE

Gundelsheim hat gewählt!
am Wahlsonntag, dem 23.02.2025, gaben 2.408 Gundelsheimer ihre stimme entweder per Brief oder direkt am urnen-
wahllokal in der Michael-Arneth-Schule ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 86,7 %. Der Anteil an Briefwählern 
beträgt für die Bundestagswahl 2025 etwa 63%.

Pünktlich starteten in dieser Woche die 
Baumaßnahmen für den neuen Kuns-
trasenplatz des sportvereins Gundels-
heim. Während der nächsten drei 

monate wird die firma John dort tatkräftig 
zu Gange sein. am Wochenende wurde der 
Projektstart offiziell von Bürgermeister Jonas 
merzbacher, den mitglieder*innen des Ge-
meinderats, dem Blsv mit seinem Kreisvorsit-
zenden carsten Joneitis und der firma John, 
sowie dem sportverein Gundelsheim einge-
läutet. im Juni soll das erste spiel auf dem 
neues Platz stattfinden. Die Gemeinde be-
dankt sich bei allen Beteiligten für die gute 
Zusammenarbeit und bei den umliegenden 
nachbar*innen für das verständnis.

 
Bild von links: Christoph Dahners, Geschäfts-
führer John GmbH, Jonas Merzbacher, 
1. Bürgermeister Gemeinde Gundelsheim, 
Christian Wolf, Vereinsvorsitzender SV 
Gundelsheim, Philipp Ott, Koordinator und 
Ansprechpartner SV Gundelsheim, Carsten 
Joneitis , Kreisvorsitzender BLSV. 

ErsTsTiMMEn

Bei den erststimmen konnte die csu mit ihrer Kandidatin 
emmi Zeulner die meisten stimmen erzielen. sie erhielt 1.118 
Stimmen (46,7 %) und gewann damit das Direktmandat. 
die weiteren Platzierungen ergaben sich 
in Gundelsheim wie folgt: 
• AfD (Sebastian Görtler): 483 Stimmen (20,2 %)
• SPD (Ali-Cemil Sat): 289 Stimmen (12,1 %)
• Grüne (Thomas Ochs): 241 Stimmen (10,1 %)
• FDP (Kevin Blechschmidt): 69 Stimmen (2,9 %)
• Freie Wähler (Jochen Bergmann): 89 Stimmen (3,7 %)
• Die Linke (Oswald Greim): 87 Stimmen (3,6 %)
• Volt (Benjamin Eichelkraut): 19 Stimmen (0,8 %)

Andere Parteien erhielten keine oder nur sehr wenige Erst-
stimmen.

ZWEiTsTiMMEn

Bei den Zweitstimmen erreichte ebenfalls die csu 
die meisten Stimmen (971, 40,4 %). 
die weiteren Ergebnisse in Gundelsheim: 
• AfD: 483 Stimmen (20,1 %)
• SPD: 323 Stimmen (13,4 %)
• Grüne: 237 Stimmen (9,9 %)
• FDP: 96 Stimmen (4,0 %)
• Die Linke: 113 Stimmen (4,7 %)
• Freie Wähler: 61 Stimmen (2,5 %)
• BSW: 60 Stimmen (2,5 %)
• Weitere kleinere Parteien kamen jeweils auf 
 unter 1 % der Zweitstimmen.

Großer Dank gilt an dieser Stelle allen Wahlhelfern für 
den reibungslosen Ablauf des Wahlabends und die gute 
Zusammenarbeit.

baustelle sportplatz Gundelsheim 
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15.04.2025 Osterferienfußballturnier, JAM
10-16:00 Uhr Sportplatz des 1. FC Strullendorf, 

Strassäckerweg 1
24.04.2025 Siebdruckworkshop „Gestalte dein eigenes 

T-Shirt“, JAM
11-12:00 Uhr Schlupfloch, Karmelitenstr. 10
12:30-13:30 Uhr Schlupfloch, Karmelitenstr. 10
14-15:00 Uhr Schlupfloch, Karmelitenstr. 10
28.04.2025 Mitgliederversammlung, TC Schwarz-Gold
19:00 Uhr Scheune Spezerei, Hauptstr. 7
03.05.2025 Grün on Tour

Abfallwirtschaft

Grüngutcontainer - Gundelsheim Bauhof
Sommerzeit (01.03. - 15.10.)
Mo  .................................................................. 17:00 - 19:00 Uhr
Mi  ................................................................... 18:00 - 19:00 Uhr
Fr  .................................................................... 16:00 - 19:00 Uhr
Sa  .................................................................... 10:00 - 16:00 Uhr

Wertstoffhöfe
Hallstadt - Seebachmarter
Sommerzeit Winterzeit
Di 15:00 - 18:00 Uhr Di 14:00 - 17:00 Uhr
Do 15:00 - 18:00 Uhr Do 14:00 - 17:00 Uhr
Sa 9:00 - 13:00 Uhr Sa 10:00 - 13:00 Uhr
Memmelsdorf - Pödeldorfer Str. 100
Sommerzeit
(ab 28.03.2023)

Winterzeit
(ab 30.10.2023)

Mi 15:00 - 18:00 Uhr Mi 15:00 - 17:00 Uhr
Fr 15:00 - 18:00 Uhr Fr 15:00 - 18:00 Uhr
Sa 09:00 - 14:00 Uhr Sa 09:00 - 13:00 Uhr

Sommerzeit/Winterzeit = Europäische Sommerzeit/Winterzeit

Recyclingcontainer in Gundelsheim
- Ortseingang „von Lichteneiche kommend auf dem Park-

platz“ hinter dem SVG-Sportgelände
- Ecke Königsweg / Zur Steinleite
- Waldstraße
- Ehemaliger Festplatz neben Bauhof

(Konserven-)Dosen/Weißblech sind nunmehr über den Gelben 
Sack zu entsorgen.
Für alle Recycling-Container gelten die bekannten Einwurf-
zeiten werktags von 07:00 - 19:00 Uhr. Sonntags ist der Ein-
wurf nicht gestattet. Mit Rücksicht auf die Nachbarn bitten wir 
samstags erst ab 08:00 Uhr Gläser und Dosen zu entsorgen.
Zudem finden Sie Entsorgungsmöglichkeiten für Kleinbatterien, 
Kerzenwachs, Deckel, Kronkorken und Brillen beim Bauhof. 
Außerdem können ausgediente Handys zu den regulären 
Öffnungszeiten im Rathaus in der Karmelitenstr. 11 abgegeben 
werden.
Ein Altkleidercontainer sowie Container für Klein-Elektroschrott 
sind auf dem Gelände des Bauhofs aufgestellt.

Veranstaltungskalender

21.03.2025 Heringsessen, BG Bürgergemeinschaft
18:00 Uhr Pfarrheim, Karmelitenstr. 10
22.03.2025 „Tag des offenen Musikheims“, Musikverein
10-12:00 Uhr Musikerheim Gundelsheim
24.03.2025 Vortag „Vorsorgevollmacht, Betreuungsver-

fügung, usw.“
18:00 Uhr Seniorenzentrum
24.03.2025 SPD Gundelsheim: Jahreshauptversammlung
19:00 Uhr Spezerei Gundelsheim, Hauptstr. 7
26.03.2025 Fachvortrag „alles ist Gift“, Gartenbauverein
19:30 Uhr Kulturraum, Karmelitenstr. 10
26.03.2025 „Monsieur Pierre geht online“, VHS
15:30 Uhr Altes Rathaus, Haupstr. 10
27.03.2025 Jahreshauptversammlung Jagdgenossenschaft
ab 18:30 Uhr Gastwirtschaft Casino
28.03.2025 Jahreshauptversammlung, KAB
18:00 Uhr Pfarr- und Jugendheim, Karmelitenstr. 10
29.03.2025 Musikverein Gudelsheim Frühjahrskonzert
19:00 Uhr Turnhalle Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
30.03.2025 Musikverein Gundelsheim Frühjahrskonzert
18:00 Uhr Turnhalle Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
11:00 Uhr Matinée der Bläserklassen, Jugendorchester 

und Pimphoniker, Turnhalle Michael-Arneth-
Schule

31.03.2025 Bürgerversammlung
19:00 Uhr Scheune der Spezerei, Hauptstr. 7
03.04.2025 Jugendtreff, JAM
17-20:00 Uhr Schlupfloch, Karmelitenstr. 10
03.04.2025 Kindertreff, JAM
15-17:00 Uhr Schlupfloch, Karmelitenstr. 10
04.04.2025 Jahreshauptversammlung Musikverein
20:15 Uhr Musikerheim, Orlamünder Weg
04.4.2025 Jahreshauptversammlung Sportverein
18:30 Uhr Sportheim, Wiesenweg 5
04.04.2025 Nacht der Bibliotheken
16-21:00 Uhr Bücherei Gundelsheim
05.04.2025 Grün aktiv, Fahrradbörse
09-12:30 Uhr “Unter den Plantanen“ gegenüber Altes Rathaus
05.04.2025 Baumschneidekurs, Gartenbauverein 

Gundelsheim
10:00 Uhr Hauptstr. 17
06.04.2025 Kinderbasar Elternbeirat Kindergarten und 

-krippe
11–16:00 Uhr Turnhalle Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
07.04.2025 SPD Gundelsheim: Roter Dialog
19:00 Uhr Spezerei, Hauptstr. 7
08.04.2025 Grün diskutiert!
19:30 Uhr Westliche Ringstr. 31
09.04.2025 Gemeinderatssitzung
18:00 Uhr Aula, Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
09.04.2025 Umweltgruppe & GBV e. V.: Vortrag von 

Thomas Vit, Naturzauber im eigenen Garten 
– pflegeleicht und voller Leben

19:00 Uhr Pfarrheim, Karmelitenstr. 10
17.04.2025 Gundelsheimer „Rollstuhl-Rallye“
14:30 Uhr TP: Seniorenzentrum Gundelsheim
10.04.2025 Sonnenfänger basteln, JAM
15-17:00 Uhr Schlupfloch, Karmelitenstr. 10
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N OT D I E N S T E  -  W I C H T I G E  R U F N U M M E R N

Notdienst bei Schäden an gemeindlichen Wasser- und Kanalleitungen, Straßen etc.
Telefon .......................................................................................................................................................01 51 / 54 43 05 15
Notdienst bei Störungen an der Gasleitung (E.ON Bayern)
Telefon .......................................................................................................................................................09 41 / 28 00 33 55
Notdienst bei Störungen an der Stromversorgung (E.ON Bayern)
Telefon .......................................................................................................................................................09 41 / 28 00 33 66

B E R E I T S C H A F T S D I E N S T E

Rettungsdienst und ärztliche Bereitschaft bei 
lebensbedrohlicher Erkrankung und Unfällen
Telefon ............................................................. 112

Hausärztliche Bereitschaft
Telefon .................................................  116117
Welche/r Kinderarzt/ärztin Dienst hat, ist 
unter  .......................................................... 116117 
kostenlos zu erfahren.

Ärzte-Bereitschaftsdienst 
für Gundelsheim
Ab sofort werden alle medizinischen Notdienst-
anfragen u. a. aus der Gemeinde Gundelsheim an 
die Bereitschaftspraxis Scheßlitz verwiesen. 

Die diensthabenden Ärzte werden nicht ihre 
eigene Praxis geöffnet haben, sondern in der 
Bereitschaftspraxis tätig sein.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich direkt neben 
der Juraklinik Scheßlitz, an der Liegendanfahrt 
(Oberend 29, 96110 Scheßlitz). 

Öffnungszeiten:
Feiertag, Wochenende: ............. 09.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag: ..................... 16.00 - 20.00 Uhr
Vorabend eines Feiertages: ....... 18.00 - 20.00 Uhr
Telefonnummer: 09542/7 74 38 55
Eine telefonische Anmeldung ist nicht notwendig!
Hospizverein Bamberg  ..................... 0951 955070

D I E N S T B E R E I T S C H A F T  D E R  A P OT H E K E N

Samstag, 22.03.2025
Seehof-Apotheke, 
Hauptstr. 8,
96117 Memmelsdorf,  
Tel.: 0951 / 44082,
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr
Wunderburg-Apotheke, 
Hans-Schütz-Str. 3,
96050 Bamberg,  
96047 Bamberg,  
Tel.: 0951 / 964302025,
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 23.03.2025
Luisen-Apotheke,  
An der Breitenau 2,
96052 Bamberg,  
Tel.: 0951 / 3012345,
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr
Marien-Apotheke, Hauptstr. 39,
96138 Burgebrach,  
Tel.: 09546 / 309,
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr
Samstag, 29.03.2025
VITALE APOTHEKE ERTL, 
Emil-Kemmer-Str. 19,

96103 Hallstadt,  
Tel.: 0951 / 61323,
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr
Sonntag, 30.03.2025
Apotheke am Cherbonhof, 
Gaustadter Hauptstr. 111,
96049 Bamberg,  
Tel.: 0951/4072277,
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr
Wiesen Apotheke,  
Ebinger Hauptstraße 25,
96179 Rattelsdorf,  
Tel.: 09547 / 8733805,
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Bürgerservice • Öffnungszeiten  
• Wichtige Rufnummern

Rathaus
Telefon .................................................... 09 51 / 9 44 44 - 0
Telefax .................................................. 09 51 / 9 44 44 - 24
E-Mail .....................poststelle@gemeinde-gundelsheim.de
Internet .............................www.gemeinde-gundelsheim.de

Bankverbindungen
Sparkasse Bamberg
BIC BYLADEM1SKB / IBAN DE18 7705 0000 0000 2002 46
VR Bank Bamberg-Forchheim eG
IBAN DE71763910000005946727 / BIC GENODEF1FOH
Öffnungszeiten
Montag  ...................................................  8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  .................................................  8.00 - 12.00 Uhr
...............................................................  15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  .................................................  8.00 - 12.30 Uhr
*Bürgersprechstunde .............................  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .............................................  8.00 - 12.00 Uhr
...............................................................  13.00 - 15.00 Uhr
Freitag  ....................................................  8.00 - 12.00 Uhr
*Bürgersprechstunde
Jeden ersten und dritten Mittwoch findet eine zusätzliche 
Bürgersprechstunde (16.00 - 18.00 Uhr) statt. Sowohl 
Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche haben hier 
ohne Voranmeldung Gelegenheit zu einem persönlichen 
Gespräch mit Jonas Merzbacher. Selbstverständlich sind 
weitere Termine jederzeit nach Vereinbarung möglich.
Um die Gesprächszeit aber optimal nutzen zu können ist 
es sinnvoll, sich bei den Mitarbeitern im Bürgerbüro voran-
zumelden und über das Thema zu informieren. So können 
im Gespräch vielleicht schon Lösungsansätze diskutiert 
werden. Außerdem wird empfohlen, eventuell vorhandene 
Unterlagen im Vorfeld zu übermitteln, um eine Recherche 
in den entsprechenden Bereichen zu ermöglichen. Anmeldung: 
0951 - 944440

Rufnummern
Bürgermeister Herr Merzbacher ..........................9 44 44 – 0
 0176 70016264
Pässe & Meldewesen ...........................Frau Lauterbach – 11
Verwaltung & Statistik ................................Frau Wacker – 12
Kasse & Gebühren .....................................Frau Griebel – 13
Ordnung & Sicherheit .......................... Herr Neuberger – 14
Verwaltung & Statistik ............................Frau Wittmann – 15
Entwicklung & Umwelt...................................Frau Haas – 17
Friedhof & Gremien  ................................. Frau Hatzold – 19
Bauamtsleitung 
Planen & Bauen .......................................... Frau Scholz – 21
Geschäftsleitung 
Zentrale Dienste .........................................Herr Keupp – 22
Kämmerei 
Finanzen & Bildung ...................................... Frau Ernst – 23
Quartiersmanagement 
Frau Stenglein  .............................................. 0173/4635169 
Gemeindearchivpflegerin ...................... Frau Köppl 4 21 80
Betreuungsrätin 
und Inklusionssprecherin: ..................... Frau Sebald 4 49 16

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei (Bachstr. 12)
Leitung ................................................................. 70049300

Montag .....................................................17:00 – 19:00 Uhr
Dienstag ...................................................16:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag ...............................................10:00 – 12:00 Uhr
..................................................................15:00 – 17:00 Uhr
Sonntag ....................................................10:00 – 12:00 Uhr
Telefon ..................................................................20 87 680

Mitteilungsblatt der Gemeinde

Gundelsheim

IMPRESSUM:
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Gundelsheim erscheint 14täglich 
jeweils in den geraden Wochen und 
wird an alle erreichbaren Haushalte 
des Verbreitungsgebietes verteilt.
– Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG,
 Peter-Henlein-Straße 1,
 91301 Forchheim,
 Telefon 09191/7232-0 

www.wittich.de, P.h.G.: E. Wittich
– Verantwortlich für den 

amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister der 

Gemeinde Gundelsheim
 Jonas Merzbacher,  

Karmelitenstraße 11,  
96163 Gundelsheim

– für den sonstigen redaktionellen 
Inhalt und den Anzeigenteil: gemäß 
§ 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer 
Christian Zenk in LINUS WITTICH 
Medien KG. Nach §§ 8 bis 10 TMG 
sind die LINUS WITTICH Medien als 
Diensteanbieter nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu über-
wachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine Rechtswidrig-
keit hinweisen..

– Im Bedarfsfall Einzelexemplare 
durch den Verlag zum Preis von  
€ 0,40 zzgl. Versandkostenanteil.

Für Text- und Anzeigenveröffent-
lichungen sowie Fremdbeilagen 
gelten die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und die z.Zt. gültige 
Anzeigenpreisliste. Schadenersatz-
ansprüche sind ausgeschlossen. Bei 
Nichtbelieferung ohne Verschulden 
des Verlages oder infolge höherer 
Gewalt, Unruhen, Störungen des 
Arbeitsfriedens bestehen keine 
Ansprüche gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Web-
präsentation sind urheberrechtlich 
geschützt. Nachdrucke und sonstige 
Verwendung jeglicher Art, auch aus-
zugsweise, bedürfen der ausdrück-
lichen schriftlichen Genehmigung des 
Verlages.

Redaktionsschluss
Bitte beachten Sie:
Redaktionsschluss 

für das nächste  
Mitteilungsblatt ist

Freitag, der  
28. März 2025, 

12:00 Uhr!
Später eingehende 

Unterlagen bzw.  
Eintragungen  

können nicht mehr  
berücksichtigt werden.
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Amtliche Bekanntmachungen

Wasserrecht
Planfeststellung für den Ersatzneubau einer Fußgänger-
brücke mit Veränderungen des Leitenbachufers auf den 
Grundstücken Fl.Nr. 48/4 und 49/35 der Gemarkung 
Gundelsheim durch die Gemeinde Gundelsheim;
Auslegung der Planunterlagen
Die Gemeinde Gundelsheim hat eine Planfeststellung 
für den Ersatzneubau einer Fußgängerbrücke mit Ver-
änderungen des Leitenbachufers auf den Grundstücken 
Fl.Nr. 48/4 und 49/35 der Gemarkung Gundelsheim 
beantragt.
Die beim Landratsamt Bamberg eingereichten Planunterlagen 
liegen in der Zeit vom 21. März bis 30. April 2025 während 
der Dienststunden bei der Gemeinde Gundelsheim aus.
Zudem werden die Planunterlagen zeitgleich mit dem 
Beginn der Planauslegung auch auf der Internetseite des 
Landkreises Bamberg unter dem Link
www.landkreis-bamberg.de/Wasserrecht
veröffentlicht.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Bamberg, 
Ludwigstraße 23, Zimmer H 321, oder bei der Gemeinde 
Gundelsheim gegen den Plan erheben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen (Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 
4 Sätze 3 und 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes –BayVwVfG-).
Über rechtzeitig erhobene Bedenken und Anregungen 
findet ein Erörterungstermin statt. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten an dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
oder Zustellungen vorzunehmen sind, können Personen, 
die Bedenken erhoben haben, von dem Erörterungstermin 
durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. 
Ferner kann in diesem Fall die Zustellung der Entscheidung 
über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 
anwendbaren EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit im o. g. Verfahren die erhobenen Ein-
wendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließlich für das Erlaubnisverfahren vom Land-
ratsamt erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die 
persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der 
Betroffenheit beurteilen zu können. Das Landratsamt kann 
die Daten an dem Vorhabenträger, seinen mitarbeitenden 
Büros sowie beurteilenden Fachbehörden zur Auswertung 
der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit handelt es 
sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Ver-
arbeitung auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung gem. 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, an der darüber hinaus 
ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 
DSGVO besteht. Die Vorhabensträger, ihre Beauftragten 
und die Fachbehörden sind zur Einhaltung der DSGVO ver-
pflichtet.
Landratsamt Bamberg  
gez.  
Kraft  
Reg.- Inspektor

Satzung
über die öffentliche Bestattungseinrichtung
der Gemeinde Gundelsheim

(Friedhofs- und Bestattungssatzung)
Vom 17.03.2025

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und 
Absatz 2 der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Gundels-
heim folgende Satzung:

I Allgemeine Vorschriften
§1

Geltungsbereich
Zum Zweck einer geordneten und würdigen Totenbestattung 
insbesondere der Gemeindeeinwohner betreibt die Gemeinde 
als eine öffentliche Einrichtung:
1. den gemeindlichen Friedhof (§§ 2 - 8), mit den einzelnen 
Grabstätten (§§ 9 - 21),
2. das gemeindliche Leichenhaus (§§ 22-23)
3. das Friedhofs- und Bestattungspersonal (§§ 26).

§2
Friedhofszweck

Der gemeindliche Friedhof ist insbesondere den verstorbenen 
Gemeindeeinwohnern als würdige Ruhestätte und zur Pflege 
ihres Andenkens gewidmet.

§ 3
Friedhofsverwaltung

Der Friedhof wird von der Gemeinde verwaltet und beauf-
sichtigt. Der Belegungsplan wird von der Gemeinde so geführt, 
dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit wem jedes 
Grab belegt wurde, wer der Grabnutzungsberechtigte ist und 
für welchen Zeitraum das Nutzungsrecht erworben wurde.

§ 4
Bestattungsanspruch

(1) Auf dem gemeindlichen Friedhof werden beigesetzt
1. die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde 
ihren Wohnsitz hatten
2. der im Gemeindegebiet - oder in einem angrenzenden 
gemeindefreien Gebiet - Verstorbenen oder tot Auf-
gefundenen, wenn eine ordnungsgemäße Beisetzung nicht 
anderweitig sichergestellt ist,
3. die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem 
belegungsfähigen Grab besitzen, und ihre Familienangehörigen 
($ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV)
4. Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG.
(2) Die Bestattung anderer als der in Absatz 1 genannten 
Personen bedarf der besonderen Erlaubnis der Gemeinde, auf 
die kein Rechtsanspruch besteht.

§ 5
Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können 
im öffentlichen Interesse ganz oder teilweise geschlossen oder 
entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglich-
keit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Ent-
widmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche 
Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so 
werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die 
Entwidmung sind jeweils öffentlich bekannt zu machen.
(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine 
Rechte auf Bestattung entgegenstehen, durch Einigung mit den 
Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben 
worden sind. Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, 
soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen und alle 
Ruhefristen abgelaufen sind.
(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im 
Einvernehmen mit dem Berechtigten abgelöst werden sollen 
oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser Ein-
räumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne 
Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.
(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG.
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satzung oder gegen berechtigte Anordnungen des Friedhofs-
personals verstoßen hat. Ein einmaliger schwerer Verstoß ist 
ausreichend.
(5) Die Zulassung wird unbefristet erteilt.
(6) An Nachmittagen vor Sonn- und Feiertagen dürfen gewerb-
liche Tätigkeiten im Friedhof nicht vorgenommen werden, es 
sei denn, sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit einer 
Bestattung.

III Grabstätten & Grabmale
§ 9

Allgemeines (alternativ Grabstätten)
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. An ihnen 
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.
(2) Die Lage der Grabstätten richtet sich nach dem Friedhofs-
(Belegungs-)Plan, der bei der Friedhofsverwaltung während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann. In ihm sind 
die einzelnen Grabstätten fortlaufend nummeriert.
(3) Vergabe und Lage der einzelnen Grabstätten wird durch 
die Gemeinde Gundelsheim bestimmt. In neuen Grabfeldern 
werden die Grabplätze der Reihe nach belegt.
(4)

§ 10
Grabarten

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in:
1. Reihengrabstätten (Einzel- und Doppelgräber, § 11),
2. Urnenerdgrabstätten (§ 12),
3. Grüfte (§ 13).
4. Anonyme Grabstätten (Urnen)
5. Kindergrabstätten
6. Friedwald (Urnen)
7. Baumgrabstätten (Urnen)
8. Wandnische (Urnen)
(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die 
Gemeinde bestimmt und richtet sich nach dem Belegungs-
plan. In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon auf Antrag 
abgewichen werden. Der Friedhof ist darin in Grabfelder auf-
geteilt. Die einzelnen Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. 
Bestattungen können jeweils nur in den von der Gemeinde frei-
gegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfolgen.
(3) In Einzelgrabstätten und Kindergrabstätten kann in einem 
Einfachgrab ein Verstorbener, in einem Tiefgrab können 
maximal zwei Verstorbene übereinander mit gleichzeitig 
laufenden Ruhefristen beigesetzt werden. Erst nach Ablauf 
beider Ruhefristen ist eine Neubelegung möglich.
(4) In Doppelgrabstätten[1] können mehrere Verstorbene bei-
gesetzt werden. Die Anzahl der möglichen Beisetzungen Ver-
storbener richtet sich nach der Lage der Grabstätte. Es wird 
unterschieden in Einfach- und Tiefgräber. Bei einem Tiefgrab 
erfolgt die Bestattung übereinander. In einem Einfachgrab 
beträgt die Zahl der maximal zu bestattenden Verstorbenen 
zwei nebeneinander, in einem Tiefgrab höchstens vier bei 
gleichzeitig laufenden Ruhefristen. Erst nach Ablauf beider 
Ruhefristen für die jeweils übereinander erfolgten Bestattungen 
ist eine Neubelegung dieses Grabteils möglich. Auf Antrag 
kann die Gemeinde in begründeten Ausnahmen auch eine 
Mehrfachgrabstätte vergeben, bei der die Zahl der maximal zu 
bestattenden Verstorbenen im Einzelfall festgelegt wird.
(5) Im Friedwald sowie in den Baumgräbern erfolgt eine Bei-
setzung der Asche der Verstorbenen ausschließlich in einer bio-
logisch abbaubaren Urne an registrierten Bestattungsbäumen 
auf der hierfür jeweils zur Verfügung gestellten Beisetzungs-
fläche.
(6) In der Wandnische erfolgt die Beisetzung ausschließlich in 
einem biologisch abbaubaren Behältnis. Dieses Aschebehältnis 
darf auch innerhalb einer Schmuckurne beigesetzt werden.
(7) Die Zuerkennung, Anlage und die Unterhaltung von Ehren-
grabstätten obliegt der Gemeinde.

§ 11
Reihengräber

(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die 
der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der 
Ruhezeit (§ 29) des zu Bestattenden vergeben werden.

II Ordnungsvorschriften
§ 6 Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt 
gegebenen Zeiten für den Besucherverkehr geöffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Fried-
hofs oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass 
vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten 
Öffnungszeiten gestatten.

§ 7
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder Besucher des gemeindlichen Friedhofs hat sich ruhig 
und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten.
(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur in 
Begleitung Erwachsener gestattet.
(3) Im Friedhof ist insbesondere untersagt,
1. Tiere mitzuführen (ausgenommen Blindenhunde);
2. die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art, ins-
besondere auch mit Fahrrädern, zu befahren. Kinderwagen, 
Rollstühle und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von 
Kindern, Kranken und Menschen mit Behinderung sowie die 
von der Gemeinde zugelassenen Fahrzeuge sind hiervon aus-
genommen.
3. Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen 
anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
4. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
5. während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten 
in der Nähe zu verrichten;
6. Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen;
7. zu rauchen und zu lärmen;
8. der Örtlichkeit nicht entsprechende Gefäße (z.B. Konserven-
dosen, Einmachgläser, Flaschen u.ä. Ge-genstände) auf den 
Gräbern aufzustellen sowie solche Gefäße und Gießkannen 
zwischen den Gräbern zu hinterstellen;
9. fremde Grabstätten ohne Erlaubnis der Gemeinde und ohne 
Zustimmung des Grabnutzungsberechtigten zu fotografieren;
10. Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen 
unberechtigt zu betreten und/oder zu beschädigen
11. Abfälle an anderen Orten abzulagern als an den hierfür vor-
gesehenen und gekennzeichneten Plätzen.
(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag 
Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens 
vier Werktage vorher anzuzeigen und bedürfen der Erlaubnis 
der Friedhofsverwaltung.

§ 8
Gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbe-
treibende bedürfen für ihre Tätigkeit auf dem gemeindlichen 
Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Die 
Zulassung ist schriftlich oder im Wege der elektronischen Ver-
fahrensabwicklung zu beantragen. Die Gemeinde kann die Vor-
lage der erforderlichen Nachweise verlangen.
(2) Die Zulassung wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die 
in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuver-
lässig sind. Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid, 
der auch als Ausweis für die Berechtigung zur Vornahme der 
Arbeiten (Berechtigungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzu-zeigen ist.
(3) Durch die Arbeiten darf die Würde des Friedhofs nicht 
beeinträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungsfeier-
lichkeiten Rücksicht zu nehmen. Unter Beachtung von Satz 1 
ist den zur Vornahme der Arbeiten Berechtigten die Benutzung 
der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen abweichend 
von § 7 Abs. 3 Nr. 2 im erforderlichen Maße gestattet. Nach 
Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze 
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.
(4) Die Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf 
dem Friedhof kann von der Gemeinde entzogen werden, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind oder 
wenn der Gewerbetreibende mehrfach gegen die Friedhofs-
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(9) Im Friedwald sowie in Baumgräbern erfolgt die Beisetzung 
der Asche der Verstorbenen ausschließlich in biologisch 
abbaubaren Urnen. Es erfolgt eine Kennzeichnung durch eine 
Namenstafel. Blumen, Gestecke, o.ä. dürfen bis drei Wochen 
nach der Beisetzung abgelegt werden, danach sind sie durch 
den Nutzungsberechtigten eigenständig zu entfernen.
(10) In der Wandnische erfolgt die Beisetzung ausschließlich in 
einem biologisch abbaubaren Behältnis. Dieses Aschebehältnis 
darf auch innerhalb einer Schmuckurne beigesetzt werden.

§ 13
Urnengrab in der Urnenwand

(1) Für die Beisetzung sind ausschließlich nicht-verrottbare 
Schmuckurnen in Kombination mit verrottbaren Aschekapseln 
zulässig. Als Grabmal wird die Verschlussplatte verwendet 
(Vorderseite). Sie geht nach Ablauf der Nutzungszeit in den 
Besitz der Nutzungsberechtigten über.
(2) Eine Individualisierung des Grabmals ist ausschließlich 
auf der Verschlussplatte zulässig und ist durch eine fachlich 
geeignete Person zu erbringen. Schriftart, -größe und -farbe 
sind wie folgt vorgegeben: Amerigo BT, erste Zeile 25 mm, 
zweite Zeile 20 mm, silberfarben.
(3) Nicht zulässig sind aufgesetzte Buchstaben, Ornamente, 
Figuren, Bildnisse, Verzierungen, Grabausschmückungen sowie 
vollflächige Oberflächenbearbeitungen jeglicher Art.
(4) Die Gestaltung des Grabmals muss sich in das gesamte 
Erscheinungsbild der Grabanlage einfügen, der Gestaltungs-
entwurf ist daher vorab vom Friedhofsbetreiber freizugeben.
(5) Abgelegter Grabschmuck ist nur unmittelbar nach der Bei-
setzung gestattet und wird von der Friedhofsverwaltung nach 
einem angemessenen Zeitraum abgeräumt. Das Aufstellen 
von weiteren Grabmalen (Kreuze etc.) sowie eine gärtnerische 
Gestaltung der Grabanlage sind nicht zulässig. Die Pflege 
dieser Grabstätten wird vom Friedhofsträger übernommen von 
abgelegtem Grabschmuck.

§14
Urnengrab im Friedwald

(1) Für die Beisetzung sind ausschließlich verrottbare Schmuck-
urnen und Aschekapseln zulässig. Die Anzahl der Beisetzungs-
möglichkeiten richtet sich nach deren Größe. Als Grabmal wird 
die Verschlussplatte verwendet, die mit Namensschildern ver-
sehen werden kann. Die Namensschilder gehen nach Ablauf 
der Nutzungszeit in den Besitz der Nutzungsberechtigten über.
(2) Eine Individualisierung des Grabmals ist ausschließlich 
durch die Namensschilder zulässig und ist durch eine fachlich 
geeignete Person zu erbringen. Schriftart, -größe und -farbe 
sind wie folgt vorgegeben: Amerigo BT; erste Zeile 6 mm und 
maximal 30 Zeichen; optional zweite Zeile 4 mm und maximal 
40 Zeichen, schwarz.
(3) Nicht zulässig sind aufgesetzte Buchstaben, Ornamente, 
Figuren, Bildnisse, Verzierungen, Grabausschmückungen sowie 
vollflächige Oberflächenbearbeitungen jeglicher Art.
(4) Die Gestaltung des Grabmals muss sich in das gesamte 
Erscheinungsbild der Grabanlage einfügen, der Gestaltungs-
entwurf ist daher vorab vom Friedhofsbetreiber freizugeben.
(5) Abgelegter Grabschmuck ist nur unmittelbar nach der Bei-
setzung gestattet und wird von der Friedhofsverwaltung nach 
einem angemessenen Zeitraum abgeräumt. Das Aufstellen 
von weiteren Grabmalen (Kreuze etc.) sowie eine gärtnerische 
Gestaltung der Grabanlage sind nicht zulässig. Die Pflege 
dieser Grabstätten wird vom Friedhofsträger übernommen von 
abgelegtem Grabschmuck.

§ 15
Grüfte

(1) Grüfte werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
Alle ober- und unterirdischen Mauerteile sowie Grabein-
fassungen sind auf die Dauer der Nutzungszeit durch den Gruft-
inhaber zu unterhalten. Nicht überbaute Gruftteile sind mit 
einer Erdschicht von mindestens 40 cm zu überdecken. Weitere 
Auflagen und Bedingungen aus Gründen des öffentlichen 
Wohls bleiben vorbehalten.
(2) An Grüften wird ein Nutzungsrecht von 40 Jahren verliehen.

(2) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur 
erfolgen, wenn:
1. die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt, oder
2. das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhezeit verlängert worden ist.
(3) Nach Beendigung des Nutzungsrechts kann die Gemeinde 
über das Grab anderweitig verfügen. Hiervon werden der 
Berechtigte, die Erben oder der Pfleger des Grabes rechtzeitig 
benachrichtigt.
(4) Das Nutzungsrecht an Grabstätten wird an einzelne natür-
liche Personen nach Entrichtung der Grabgebühr (§ 4 Fried-
hofsgebührensatzung) verliehen, worüber dem Nutzungs-
berechtigten eine Graburkunde ausgestellt wird.
(5) Das Grabnutzungsrecht (Abs. 4) wird gegen erneute Zahlung 
der Gebühr verlängert, wenn der Nutzungsberechtigte vor 
Ablauf des Rechts die Verlängerung beantragt und der Platz-
bedarf des Friedhofs es zulässt. Ein Anspruch auf die Ver-
längerung besteht nicht.
(6) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, in der Grabstätte 
bestattet zu werden und Mitglieder seiner Familie (Ehegatte, 
Kinder, Eltern und unverheiratete Geschwister) darin bestatten 
zu lassen. Ausnahmsweise kann die Gemeinde auch die Bei-
setzung anderer Personen zulassen.
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der 
Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Ab-satz 6 
Satz 1 genannten Personenkreis Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch eine im Zeit-
punkt seines Todes wirksam werdende Verfügung übertragen. 
Wird bis zu seinem Tode keine derartige oder eine unwirk-
same Bestimmung getroffen, so geht das Nutzungsrecht auf 
die in Absatz 6 Satz 1 genannten Angehörigen in der dort 
genannten Reihenfolge über. Bei mehreren gleichrangigen 
Angehörigen erwirbt es der Älteste. Die Graburkunde wird von 
der Gemeinde entsprechend umgeschrieben.
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungs-
recht auch durch Rechtsgeschäft unter Lebenden nur auf 
die in Absatz 6 Satz 1 genannten Angehörigen übertragen. 
Die Übertragung ist der Gemeinde anzuzeigen, die dann 
die Graburkunde umschreibt. Im Übrigen gelten hierfür die 
Bestimmungen des Absatzes 7 entsprechend.
(9) Auf das Nutzungsrecht an belegten Grabstätten kann erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet wer-den. Der Ver-
zicht kann sich nur auf die gesamte Grabstätte beziehen. Er ist 
der Gemeinde unter Vorlage der Graburkunde schriftlich zu 
erklären.

§12
Aschenreste und Urnenbeisetzungen

(1) Urnengrabstätten sind Urnenstätten, die der Reihe nach 
belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhe-zeit (§ 31) 
bereitgestellt werden.
(2) Eine Urnenbeisetzung ist der Gemeinde vorher rechtzeitig 
anzumelden. Bei der Anmeldung ist die standes-amtliche 
Urkunde und die Bescheinigung über die Einäscherung vorzu-
legen.
(3) Aschenreste und Urnen müssen entsprechend § 16 der 
Bestattungsverordnung gekennzeichnet bzw. beschaffen sein.
(4) Urnen können unterirdisch und in Urnenwänden beigesetzt 
werden.
(5) In einer Urnengrabstätte ist Platz für 4 Urnen.
(6) Neben der Beisetzung in Urnengrabstätten können Urnen 
auch in bereits belegte Reihengräber (§ 11) und Grüften (§ 13) 
beigesetzt werden, jedoch nicht mehr als 4 Urnen je Quadrat-
meter.
(7) Soweit sich aus gesetzlichen Bestimmungen oder dieser 
Satzung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschriften über 
Reihengräber (§ 11) entsprechend.
(8) Wird von der Gemeinde über die Urnengrabstätte verfügt, 
so ist sie berechtigt, in der von ihr bestimmten Stelle des Fried-
hofs die Aschenbehälter in würdiger Weise der Erde zu über-
geben.
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Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender oder 
absterbender Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. 
Wird die notwendige Maßnahme nicht innerhalb der hierfür 
dem Nutzungsberechtigten gesetzten Frist durchgeführt, so 
werden die Arbeiten von der Friedhofsverwaltung auf seine 
Kosten durchgeführt (Ersatzvornahme, § 30).
(5) Verwelkte Blume und verdorrte Kränze sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen 
abzulegen.
(6) Grabbeete dürfen nicht höher als 20 cm sein
(7) Im Friedwald und Baumgräbern sind alle Bäume in ihrem 
natürlichen Charakter zu belassen. Das Erscheinungsbild darf 
nicht gestört und verändert werden. Es ist daher untersagt, 
die Bestattungsbäume zu bearbeiten, zu schmücken oder in 
sonstiger Form zu verändern.
(8) Das Erscheinungsbild der Wandnischen darf nicht gestört 
und verändert werden. Es ist daher untersagt, die Wandnischen 
und Raum davor zu schmücken oder in sonstiger Form zu ver-
ändern.

§19
Errichtung von Grabmälern

(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Grabmälern 
bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. Für Grabmäler, Ein-
friedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen 
gelten die Vorschriften für Grabmäler entsprechend, soweit 
nicht anderes bestimmt ist.
(2) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag 
sind die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen in zweifacher 
Fertigung beizufügen, insbesondere:
1. eine Zeichnung des Grabmalentwurfs einschließlich Grund-
riss und Seitenansicht im Maßstab 1:10,
2. die Angabe des Werkstoffs, seiner Farbe und Bearbeitung,
3. die Angabe über die Schriftverteilung.
Soweit es erforderlich ist, können von der Gemeinde im Einzel-
fall weitere Unterlagen angefordert werden.
(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn das Grabmal 
den gesetzlichen Vorschriften oder den Bestimmungen dieser 
Satzung nicht entspricht.
(4) Werden Grabmäler ohne Erlaubnis errichtet oder wesent-
lich geändert, so kann die Gemeinde die teilweise oder voll-
ständige Beseitigung des Grabmals anordnen, wenn nicht 
auf andere Weise rechtmäßige Bestände hergestellt werden 
können. Die Gemeinde kann verlangen, dass ein Erlaubnis-
antrag gestellt wird.
(5) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner Größe dauerhaft 
gegründet werden. Der Nutzungsberechtigte und die in seinem 
Auftrag Handelnden haften für jede durch die Errichtung von 
Grabmälern entstehende Beschädigung der Grab- und Fried-
hofsanlage.
(6) Am Bestattungsbaum ist die Anbringung einer Namens-
tafel pro Urnengrab erlaubt. Die Namenstafeln dürfen nur von 
der Gemeinde Gundelsheim oder einem von ihr beauftragten 
Dritten erworben und angebracht werden.

§ 20
Ausmaße der Grabmäler und Einfassungen

(1) Grabmäler dürfen im Regelfall folgende Ausmaße nicht 
überschreiten:
1. bei Reiheneinzelgräber
(§ 11 Abs. 1)

Höhe: 1,30 m Breite: 0,80 m

2. bei Reihendoppelgräber
(§ 11 Abs. 1)

Höhe: 1,25 m Breite: 1,40 m

3. bei Urnengrabstätten
(§ 12 Abs. 1)

Höhe: 0,70 m Breite: 0,50 m

4. bei Grüften (§ 13) sind die Grabmäler den vorgesehenen 
Aussparungen anzupassen.
(2) Grabeinfassungen mit Grabplatten sind im alten Fried-
hof sowie auch in einem dafür ausgewiesenen Teil des neuen 
Friedhofs zugelassen. Sie dürfen im Regelfall folgende Aus-
maße (gemessen von Außenkante zu Außenkante) nicht über-
schreiten:

§ 16
Größe der Grabstätten

(1) Die einzelnen Grabstätten haben in der Regel folgende Aus-
maße:
1. Reiheneinzelgräber
(§ 11 Abs. 1)

Länge: 2,00 m Breite: 0,95 m

2. Reihendoppel-
gräber
(§ 11 Abs. 1)

Länge: 2,00 m Breite: 1,90 m

3. Urnengräber
(§ 12 Abs. 1)

Länge: 0,80 m Breite: 0,80 m

4. Grüfte (§ 13) Innenmaße/Länge: 2,40 
m

Breite: 2,50 m

5. Kindergrab Länge: 1,20 m Breite: 0,70 m
6. Baumgrabstätten Durchmesser: 0,25 m
7. Wandnische Länge: 0,36 m Breite: 0,36 m

Höhe: 0,36 m

(2) Die Tiefe der Grabstätte beträgt:
1. bei Kindern bis 5 Jahren mindestens   1,30 m
2. bei Erwachsenen und Kindern über 5 Jahren mindestens   
1,80 m
3. bei einer Tieferlegung mindestens   2,30 m
4. bei Urnen mindestens   0,80 m
3) Der Abstand von Grabstätte zu Grabstätte darf mindestens 
0,30 m (gemessen von Außenkante zu Außenkante) nicht unter-
schreiten.

§17
Pflege und Instandhaltung der Gräber

(1) Jede Grabstätte ist nach einer Bestattung, sobald die 
Setzung des Erdreichs abgeschlossen ist und es die Witterungs-
verhältnisse erlauben, unter Beachtung der allgemeinen 
Gestaltungsgrundsätze würdig herzurichten, gärtnerisch anzu-
legen und in diesem Zustand zu erhalten.
(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder 
- sofern dieser verstorben ist - die in § 14 Abs. 2 genannten 
Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und Instand-
haltung des Grabes verpflichtet.
(3) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Ver-
pflichteten (siehe § 11 Abs. 7) seiner Verpflichtung nicht nach, 
kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffordern, 
den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf 
der Frist können zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen 
Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des Ver-
pflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 32).
(4) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Auf-
enthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, 
ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf 
dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grab-
stätte auf Kosten eines Verpflichteten gem. § 11 Abs. 7 in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und 
einzuebnen.

§18
Gärtnerische Gestaltung der Gräber

(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete 
Gewächse zu verwenden, welche die benachbarten Gräber und 
Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der 
Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild 
des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils 
und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.
(2) Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden aus-
schließlich von der Gemeinde ausgeführt. In besonderen Fällen 
können Ausnahmen von der Gemeinde zugelassen werden, 
wenn benachbarte Gräber nicht beeinträchtigt werden.
(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, 
strauch- oder baumartige Pflanzen, Bäume) auf den Gräbern 
bedarf der Erlaubnis der Gemeinde.
(4) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in 
die Verfügungsbefugnis der Gemeinde über, wenn sie vom 
Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder des 
Nutzungsrechts nicht abgeräumt worden sind. 
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(4) Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten Leichen bedürfen der 
Erlaubnis der Gemeinde und der Zustimmung desjenigen, der 
die Bestattung in Auftrag gegeben hat.
(5) Leichenöffnungen dürfen nur in dem hierfür vorgesehenen 
Raum des Leichenhauses (§ 19 Satz 2 der Bestattungsver-
ordnung) durch einen Arzt vorgenommen werden. Sie bedürfen 
in jedem Fall einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung 
oder einer schriftlichen Einwilligung der Bestattungspflichtigen.

§ 25
Benutzungszwang

(1) Jede Leiche der im Gemeindegebiet - oder in den 
angrenzenden gemeindefreien Gebieten - Verstorbenen ist 
nach Vornahme der Leichenschau unverzüglich in das gemeind-
liche Leichenhaus zu verbringen.
(2) Die von einem Ort außerhalb des Gemeindegebietes über-
führten Leichen sind unverzüglich nach Ankunft in das Leichen-
haus zu verbringen, falls nicht die Bestattung unmittelbar nach 
der Ankunft stattfindet.
(3) Ausnahmen können gestattet werden, wenn
a) Der Tod in einer Anstalt (Krankenhaus, Spital u.a.) eingetreten 
ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der 
Leiche vorhanden ist.
b) Die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen aus-
wärtigen Bestattungsort zur früheren Einsargung freigegeben 
und unverzüglich überführt wird.

§ 26
Leichentransport

Zur Beförderung von Leichen im Gemeindegebiet sind Leichen-
wagen zu benutzen. Die Beförderung der Leichen hat durch 
ein geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen. Für die 
Anforderungen an die Sargbeschaffenheit und das Bestattungs-
fahrzeug gelten die §§ 12 und 13 BestV.

§ 27
Leichenbesorgung

Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch einen 
geeigneten Bestatter zu erfolgen

§ 28
Friedhofs- und Bestattungspersonal

(1) Der Transport von Leichen, die Mithilfe bei der Aufbahrung 
von Leichen und die Mitwirkung bei den Beerdigungsfeierlich-
keiten wird von den von der Gemeinde bestellten Leichen-
trägern ausgeführt.
(2) Einzelne Verrichtungen der Leichenträger nach Abs. 1 dürfen 
mit Genehmigung der Gemeinde auch von einem privaten 
Bestattungsunternehmen ausgeführt werden.
(3) Der Grabaushub, die Einfüllung des Grabes und die 
unmittelbare Wahrnehmung aller mit dem Friedhofsbetrieb 
verbundenen Aufgaben obliegt dem von der Gemeinde 
zugelassenen Bestattungsunternehmen.

§ 29
Bestattung

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von 
Leichen oder Leichenteilen sowie die Beisetzung von Aschen-
urnen unter der Erde bzw. in Grabkammern. Die Bestattung 
ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder das Urnen-
fach/die Grabkammer geschlossen ist. Es sind alle gängigen 
Bestattungsarten laut den Vorgaben §30 BestV zulässig.

§ 30
Anzeigepflicht

(1) Bestattungen auf dem gemeindlichen Friedhof sind unver-
züglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeinde anzuzeigen; 
die erforderlichen Unterlagen sind vorzulegen.
(2) Soll die Beisetzung in einer Grabstätte erfolgen, an der 
ein Sondernutzungsrecht besteht, so ist dieses Recht nachzu-
weisen.
(3) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen 
mit den Angehörigen und dem jeweiligen Pfarramt fest.

1. bei Reiheneinzelgräber Länge: 2,00 m Breite: 0,95 m
2. bei Reihendoppelgräber Länge: 2,00 m Breite: 1,90 m
3. bei Urnengrabstätten Länge: 0,80 m Breite: 0,80 m
4. bei Grüften Länge: 2,40 m Breite: 2,50 m

§ 21
Gestaltung der Grabmäler

(1) Jedes Grabmal muss dem Widmungszweck des gemeind-
lichen Friedhofs (§ 2) Rechnung tragen und sich in die 
Umgebung der Grabstätte einfügen. Die Gemeinde ist insoweit 
berechtigt, Anforderungen hinsichtlich Werkstoff, Art und Farbe 
des Grabmals zu stellen.
(2) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde 
des Friedhofs in Einklang stehen.

§ 22
Standsicherheit

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den all-
gemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren 
und so zu festigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 
sich senken können. Auf die Richtlinien des Bundesinnungs-
verbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbild-
hauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von 
Grabmälern wird verwiesen. Satz 1 gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend.
(2) Der Antragsteller hat das Grabmal in einem ordnungs-
gemäßen, verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Er ist für 
Schäden verantwortlich, die durch Nichtbeachtung dieser Ver-
pflichtung entstehen.
(3) Stellt die Gemeinde Mängel in der Standsicherheit fest, kann 
sie nach vorheriger, vergeblicher Aufforderung das Grabmal 
auf Kosten des Antragstellers entfernen oder den gefährlichen 
Zustand auf andere Weise beseitigen.
(4) Bei Antragstellung ist auf die vorstehend genannten Ver-
pflichtungen hinzuweisen.

§ 23
Entfernung der Grabmäler

(1) Grabmäler dürfen vor Ablauf der Ruhefrist (§ 29) oder des 
Nutzungsrechts nur mit Erlaubnis der Gemeinde entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind 
die Grabmäler bei einer entsprechenden Aufforderung der 
Gemeinde zu entfernen. Sie gehen, falls sie nicht innerhalb von 
drei Monaten nach einer schriftlichen Aufforderung entfernt 
werden, in das Eigentum der Gemeinde über.
(3) Künstlerisch, geschichtlich oder volkskundlich wertvolle 
Grabmäler oder solche, die als besondere Eigenart des Fried-
hofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem besonderen 
Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Änderung solcher 
Grabmäler bedarf der Erlaubnis der Gemeinde.

IV Bestattungsvorschriften
§ 24

Widmungszweck, Benutzung des gemeindlichen Leichen-
hauses

(1) Das gemeindliche Leichenhaus dient - nach Durchführung 
der Leichenschau (§§ 1 ff. der Bestattungsverordnung) -
1. zur Aufbewahrung der Leichen aller im Gemeindegebiet 
- oder in den angrenzenden gemeindefreien Gebieten - Ver-
storbenen, bis sie bestattet oder überführt werden,
2. zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter 
Leichen bis zu Beisetzung im Friedhof, sowie
3. zur Vornahme von Leichenöffnungen.
(2) Die Toten werden im Leichenhaus aufgebahrt. Die 
Bestattungspflichtigen (§ 6 der Bestattungsverordnung) ent-
scheiden, ob die Aufbewahrung im offenen oder geschlossenen 
Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getroffen, bleibt 
der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei einer entsprechenden 
Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes.
(3) Besucher und Angehörige haben keinen Zutritt zu dem Auf-
bahrungsraum. Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes 
an einer übertragbaren Krankheit im Sinn des Bundes-Seuchen-
gesetzes erkrankt waren, werden in einem gesonderten Raum 
untergebracht (§ 19 Satz 1 der Bestattungsverordnung).
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Satzung der Gemeinde Gundelsheim
über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung ihrer Bestattungseinrichtung 
sowie für damit in Zusammenhang stehende 
Amtshandlungen (Friedhofsgebührensatzung)
vom 17.03.2025
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 Kommunalabgabegesetzes (BayRS 
2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.Juli 1989 
(GVBl S. 361) und Art. 22 Abs. 1 des Kostengesetzes (BayRS 
2013-1-1-F) erlässt die Gemeinde Gundelsheim folgende 
Satzung:

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Gebührenpflicht und Gebührenart

1) Die Gemeinde Gundelsheim erhebt für die Inanspruchnahme 
ihrer Bestattungseinrichtung sowie für damit in Zusammenhang 
stehende Amtshandlungen Gebühren.
2) Als Gebühren werden erhoben:
a) Eine Grabgebühr (§ 4)
b) Bestattungsgebühren (§ 5)
c) Sonstige Gebühren (§ 6)

§ 2
Gebührenschuldner

1) Gebührenschuldner ist,
a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung 
gestellt hat,
c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat,
d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt.
2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

1) Die Gebühr entsteht
a) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. a) mit der Inanspruchnahme 
der nach dieser Satzung gebührenpflichtigen Leistung,
b) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. b) mit der Bestätigung der 
Antragstellung durch die Gemeinde,
c) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. c) mit der Auftragserteilung,
d) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst. d) mit der Zuteilung des 
Nutzungsrechts.
2) Die Gebühr wird mit Zustellung des Gebührenbescheides fällig.

Zweiter Teil
Einzelne Gebühren

§ 4
Grabgebühr

1) Die Grabgebühr beträgt pro Grabstätte und 
Jahr für
a) ein Reiheneinzelgrab 53,00 €
b) ein Reihendoppelgrab 108,00 €
c) ein Urnenerdgrab 53,00 €
d) ein Urnengrab in der Urnenwand 53,00 €
e) ein Urnendoppelgrab in der Urnenwand 108,00 €
f) ein Urnenerdgrab im Friedwald 53,00 €
g) ein Urnendoppelgrab im Friedwald 108.,00 €
h) ein Urnenfamiliengrab im Friedwald (bis zu 4) 189,00 €
Für eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts 
wird ein Jahresbetrag in gleicher Höhe erhoben (§ 
11 Abs. 5 Friedhofs- und Bestattungssatzung).
2) Bei Gräbern mit durchgehendem Fundament, 
welches von der Gemeinde errichtet wurde, 
beträgt die Gebühr pro Grabstätte und Jahr für ein
a) ein Reiheneinzelgrab 79,00 €
b) ein Reihendoppelgrab 144,00 €

§ 31
Ruhezeiten

Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre; bei Leichen von 
Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 15 Jahre. Die Ruhe-
zeit für Aschenreste beträgt 15 Jahre.

§ 32
Umbettungen

(1) Die Umbettung von Leichen und Aschenresten bedarf, 
unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen 
Erlaubnis der Gemeinde. Sie darf nur erteilt werden, wenn ein 
wichtiger Grund die Störung der Totenruhe und die Unter-
brechung der Verwesung rechtfertigt.

(2) Die Erlaubnis kann grundsätzlich nur von den in § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BestV genannten Angehörigen beantragt werden. 
Außerdem ist zur Umbettung die Zustimmung des Grabstätten-
inhabers notwendig.

(3) Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Sie 
lässt die Umbettung durchführen. Sie kann, wenn Umbettungen 
nach auswärts erfolgen, auch anerkannten Leichentransport-
unternehmen gestatten, die Umbettung durch ihr Personal vor-
zunehmen

V Schlussbestimmungen
§ 33

Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung kann mit Geld-
buße belegt werden, wer

1. die bekanntgegebenen Öffnungs- und Besuchszeiten miss-
achtet oder entgegen einer Anordnung der Gemeinde den 
Friedhof betritt (§ 6),

2. den Bestimmungen über das Verhalten auf dem Friedhof 
zuwiderhandelt (§ 7),

3. die Bestimmungen über die gewerbliche Tätigkeit auf dem 
Friedhof nicht beachtet (§ 8),

4. Bestattungen nicht unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 
der Gemeinde anzeigt (§ 28 Abs. 1),

5. Den Bestimmungen über Umbettungen zuwiderhandelt (§ 
30),

6. Grabmäler und sonstige Grabanlagen ohne Erlaubnis der 
Gemeinde errichtet oder wesentlich verändert (§ 17) oder diese 
entgegen § 21 entfernt,

7. Grabstätten nicht ordnungsgemäß anlegt und erhält (§ 16).

§ 34
Anordnungen für den Einzelfall

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall 
erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes.

§ 35
Haftungsausschluss

Die Gemeinde übernimmt für die Beschädigungen, die durch 
nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhofsanlagen ent-
stehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen 
verursacht werden, keine Haftung.

§ 36
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04.2025 in Kraft.

Gundelsheim, 17.03.2025

Gemeinde Gundelsheim

Jonas Merzbacher

1. Bürgermeister
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9) Für eine Beerdigung am Samstag beträgt der 
Zuschlag

100,00 €

10) Die Gebühr für die Bescheinigung zur Aufnahme 
einer Urne beträgt

10,00 €

11) Beim Erwerb von Gruftplätzen sind die der 
Gemeinde entstandenen Ausbaukosten zu ersetzen, 
zuzüglich 5 % Verzinsung pro Jahr.

12) Unterliegen die Gebühren in § 5 und § 6 der Umsatzsteuer, 
so wird diese zusätzlich zu den genannten Gebühren dem 
Gebührenschuldner auferlegt.
13) Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung nicht auf-
geführt sind, werden gesonderte Vereinbarungen über 
die Kostenerstattung getroffen. Das für solche Leistungen 
erhobene Entgelt bestimmt sich nach den tatsächlichen Auf-
wendungen. Das gilt auch dann, wenn eine Vereinbarung nicht 
getroffen wurde.

Dritter Teil
Schlussbestimmungen

§ 7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.04.2025 in Kraft.
Gundelsheim, 17.03.2025

Gemeinde Gundelsheim

Jonas Merzbacher

1. Bürgermeister

3) Die Kosten für Grabbegrenzungssteine werden 
je nach Anfall berechnet.
4) Der Beitrag für einen Gruftplatz pro Gruft und 
Jahr
(§ 13 Abs. 2 Friedhofs- und Bestattungssatzung) 
beträgt jährlich

208,00 €

Für eine Verlängerung des Gruftnutzungsrechts 
wird ein Jahresbeitrag
wie folgt erhoben: 186,00 €

5) Erstreckt sich eine Ruhefrist über die Dauer des Grab-
nutzungsrechts i.S. der Absätze 1 bzw. 2 hinaus, so ist die zur 
Verlängerung des Nutzungsrechts festgesetzte Gebühr anteilig 
bis zum Ablauf der Ruhefrist im Voraus zu entrichten.
6) Bei Verzicht auf ein Grabnutzungsrecht erhält der Ver-
zichtende vom Tag der Rechtswirksamkeit ab für die vollen 
Jahre, die das Nutzungsrecht noch bestanden hätte, die bei 
Erwerb bzw. Verlängerung des Rechts für diese Jahre geleistete 
Grabgebühr zurückerstattet.

§ 5
Bestattungsgebühren

1) Die Gebühr für die Grabherstellung (Normaltiefe 
- Ausheben und Schließen des Grabes, Erdabfuhr) 
beträgt
a) bei Kindern 250,00 €
b) bei Erwachsenen 600,00 €
2) Die Gebühr für die Grabherstellung (Urne) 
beträgt

250,00 €

3) Die Gebühr für das Tieferlegen einer Grabsohle 
beträgt

150,00 €

4) Die Gebühr für die Beisetzung einer Urne (Bei-
setzung ohne Angehörige) beträgt

125,00 €

5) Die Gebühr für die Trauerfeier mit Beisetzung 
einer Urne im Beisein der Angehörigen beträgt

250,00 €

6) Die Gebühr für die Trauerfeier mit Beisetzung 
einer Urne in der Urnenwand im Beisein der 
Angehörigen beträgt

200,00 €

7) Die Gebühr für das Öffnen und Schließen einer 
Gruft beträgt

450,00 €

8) Die Gebühr für die Tätigkeit der Leichenträger 
während der Beerdigung beträgt

105,00 €

9) Die Gebühr für die Benutzung des Leichen-
hauses beträgt

460,00 €

10) Die Gebühr für die Benutzung des Leichen-
hauses bei einer Urnenbeisetzung ohne Trauerfeier 
beträgt

150,00 €

§ 6
Sonstige Gebühren

1) Die Gebühr für das Ausgraben und Umbetten 
einer Leiche werden je nach Anfall berechnet.
2) Zuschlag für Kompressor bei schwerem (Lehm), 
steinigen, felsigen oder gefrorenem Boden pro Ein-
satzstunde

35,00 €

3) Die Gebühr für die Nutzung der Kühlvitrine pro 
Tag

41,00 €

4) Schriftliche Auskünfte 15,00 €
5) Ausfertigung von Zweitschriften von Grab-
urkunden

8,00 €

6) Die Gebühr für das Umschreiben eines Grab-
nutzungsrechts beträgt

20,00 €

7) Die Gebühr für die Zulassung, gewerbliche 
Arbeiten auf dem Friedhof Ausführen zu dürfen, 
beträgt

75,00 €

8) Die Gebühr für die Erteilung sonstiger 
Zulassungen und Erlaubnisse (Anpflanzungen, Auf-
stellen und Entfernen von Grabdenkmälern und/
oder Einfassungen etc.) beträgt

25,00 €
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Öffentlicher Teil

TOP 1

Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung 
der Niederschrift
Sachverhalt:
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat nach Art. 47 
Abs. 2 GO beschlussfähig ist.
Die letzte Sitzungsniederschrift wurde den Mitgliedern des 
Gemeinderats mit der Sitzungsladung zugestellt.
Beschluss:
Einwendungen sind nicht erhoben worden.
Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 2

Isolierte Befreiung: Errichtung eines Gewächshauses 
außerhalb der Baugrenzen, Fl.N. 405/13
Sachverhalt:
Die Eigentümer planen auf dem Grundstück Fl.Nr. 405/13, die 
Errichtung eines Gewächshauses im Süd-Westen des Grund-
stücks.
Maße Gewächshaus: 22,53 m² Breite: 3,80 m Länge: 5,93 m 
Höhe: 2,53 m
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des rechts-
verbindlichen Bebauungsplans “Rothenbühl - Urplan“ in der 
Fassung vom 07.09.1966 und ist ortsüblich erschlossen.
Folgende Isolierte Befreiung wird benötigt:
- Befreiung von den im Bebauungsplan vorgegebenen Bau-
grenzen
Lt. Bebauungsplan ist eine Baugrenze festgesetzt. Das 
Gewächshaus liegt im Westen des Grundstücks außerhalb der 
Baugrenzen.
Die Nachbarunterschriften liegen vor.
Die Stellplatzsatzung ist einzuhalten.
Es wird auf eine getrennte Abwasserführung (Niederschlags-/
Schmutzwasser) bis zur Grundstücksgrenze, auf die Errichtung 
entsprechender Kontrollschächte für die Grundstücksent-
wässerungsanlage hingewiesen. Eine Ableitung von Nieder-
schlagswasser von privaten Flächen über den öffentlichen 
Grund darf nicht erfolgen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen ohne Einwände zur 
Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 3

Beschluss: Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 
Mischgebiet Industriestraße
Sachverhalt:
Die Wohnnutzung im bestehenden Gewerbegebiet der 
Gemeinde Gundelsheim überwiegt im Gewerbegebiet deut-
lich. In der vorangegangenen Sitzung wurde bereits vor-
beraten, die Umwidmung zu einem Mischgebiet zu diskutieren. 
Durch die faktische Wohnnutzung werden bereits jetzt Grund-
sätze geschaffen, die nicht im Bebauungsplan, entsprechend 
BauNVO, widergespiegelt werden. Eine Umwidmung würde 
die tatsächliche Nutzung des Gebiets besser an die rechtlichen 
Vorgaben anpassen und eine harmonische Verbindung von 
Wohnen und Arbeiten schaffen. Dies ermöglicht eine flexiblere 
Nutzung des Areals unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anlieger.

Aus dem Rathaus

SITZUNG
Gremium: Gemeinderat Gundelsheim
Sitzungstag: Mittwoch, den 12.02.2025
Sitzungsort: Feuerwehr Gundelsheim Feuerwehrhaus 

Gemeinschaftsraum
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Jonas Merzbacher
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und erklärt 
die anberaumte Sitzung um 18:00 Uhr für eröffnet.
Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen und Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche 
Sitzung gemäß Art. 52 Bayer. Gemeindeordnung (GO) ortsüb-
lich bekanntgemacht worden sind.

Anwesenheitsliste
Anwesende:

Name, Vorname

1. Bürgermeister

Herr Jonas Merzbacher

Mitglieder Gemeinderat

Frau Ursel Baur
Frau Renate Brütting
Herr Bernd Gotthardt
Herr Andreas Hergenröder
Herr Johannes Lang
Herr Robert Martin
Frau Gisela Oeckler
Herr Bernhard Oppel
Frau Ulrike Steinbock
Herr Sean Steuart
Frau Maria Tadda
Herr Christian Wolf
Herr Stefan Wolf
Frau Christine Ziegler
Herr Stephan Zwosta

Schriftführerin

Frau Silke Hatzold

Nicht Anwesende:
Mitglieder Gemeinderat

Frau Birgit Eichfelder

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der 
Niederschrift

2. Isolierte Befreiung: Errichtung eines Gewächshauses außer-
halb der Baugrenzen, Fl.N. 405/13

3. Beschluss: Flächennutzungsplan / Bebauungsplan Misch-
gebiet Industriestraße

4. Beschluss: Erfrischungsgeld Wahlhelfer Bundestagswahl
5. Feststellung der Jahresrechnung 2023 gemäß Art. 102 

Abs. 3 GO
6. Entlastung über die Jahresrechnung 2023 gemäß Art. 102 

Abs. 3 GO
7. Informationen und Anfragen öffentlich
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Kurzfristige Maximalpegel können den Tageswert jeweils um 30 
dB(a) überschreiten sowie den Nachtwert um jeweils 20 dB(a).
Zudem können Dauergeräusche an wenigen Tagen (maximal 
14 Tagen) den Richtwert überschreiten. Im Falle des Gewerbe-
gebietes bis zu 95dB(a) tags und 70 dB(a) nachts, im Misch-
gebiet entspräche hier der Wert entsprechend 90dB(a) tags 
sowie 65 dB(a) nachts.
Mehrheitlich tendiert der Gemeinderat zu keiner Veränderung 
des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplanes in diesem 
Gebiet.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen ohne Einwände zur 
Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 4

Beschluss: Erfrischungsgeld Wahlhelfer Bundestagswahl
Sachverhalt:
Der Wahlvorstand spielt eine zentrale Rolle bei der Durch-
führung von Wahlen in der Gemeinde Gundelsheim. Die Vor-
sitzenden und ihre Stellvertretungen sowie die weiteren Mit-
glieder des Wahlvorstandes leisten während der Landtagswahl 
einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung eines reibungs-
losen und demokratischen Wahlverfahrens.
Der bayerische Gemeindetag schlägt für die Bundestagswahl 
ein Erfrischungsgeld von 30 bis 50 Euro je nach bestelltem Amt 
vor.
Die Gemeindeverwaltung schlägt für die Bundestagswahl ein 
einheitliches Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro vor.
Die Auszahlung des Erfrischungsgeldes erfolgt zur Auszählung 
am Wahltag gegen Unterschrift.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführung zur Kenntnis und 
beschließt für die Bundestagswahl ein Erfrischungsgeld in Höhe 
von 40 Euro.
Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0
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Feststellung der Jahresrechnung 2023 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO
Sachverhalt:
Vom Rechnungsprüfungsausschuss wurde am 25.11.2024 die 
örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2023 vorgenommen. Der Prüfungsbericht über die ört-
liche Prüfung gemäß Art. 103 Gemeindeordnung (GO) wurde 
der Verwaltung zur Stellungnahme übergeben. Es wurden 
Feststellungen zu folgenden Punkten getroffen: Haushalts-
überschreitungen, Haushaltsunterschreitungen, Bürgerbus, 
Spezerei, Pachtverträge, Feuerwehr, Pässe/ Ausweise, Winter-
markt, Kerwa, Zahlungsaußenstände, Stundungen.
Die Stellungnahme der Verwaltung zu den genannten Punkten 
wurde dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, 
Herrn Gemeinderat Stephan Zwosta, vorab zugesandt.
Zudem wurden vorneweg Nachfragen aus dem Gremium, 
mit Bitte um Einsichtnahme der Überprüfungen, vollständig 
beantwortet. Nach Darlegung der Gemeindeordnung durch 
Bürgermeister Merzbacher trägt Herr Stephan Zwosta in der 
Gemeinderatssitzung die einzelnen Feststellungen vor.
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Gemeindever-
waltung zur Kenntnis.

Das entsprechende Gebiet ist bisher gemäß dem Flächen-
nutzungsplan einem Gewerbegebiet zugeordnet. Im Großteil 
des Gebietes liegt jedoch bisher kein Bebauungsplan vor. Der 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet“ von 1993 umfasst ausschließ-
lich den östlichen Teil der Industriestraße und beginnt erst nach 
der Druckerei bzw. auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
nach dem aktuellen Lager eines medizinischen Fachprodukt-
handels. Nach der Prüfung der Rechtssicherheit und Aktuali-
tät der Immmisionsschutzgrundlage des Bebauungsplans sieht 
die Gemeindeverwaltung für den bestehenden Bereich keine 
Anpassung als notwendig an. Da für den gesamten vorderen 
Bereich bisher kein Bebauungsplan und somit auch keine tief-
ergehende Rechtssicherheit besteht, wird für diesen Bereich ein 
entsprechendes Aufstellungsverfahren vorgeschlagen.
Im Gemeinderat wird der Sachverhalt ausführlich erläutert und 
diskutiert. Fragen zur Rechtssicherheit einer Umwandlung des 
Gebietes werden seitens der Verwaltung derzeit geprüft. Es 
wird vorgeschlagen, innerhalb der Gruppierungen nicht nur die 
bauliche Nutzung als Misch- oder Gewerbegebiet für das jetzt 
bestehende Gewerbegebiet, sondern auch für das geplante, 
direkt östlich angrenzende neue Gewerbegebiet entsprechend 
intensiv zu beraten und zu diskutieren. Denkbar wäre hier z.B. 
auch eine Wohnnutzung nur für Betriebsinhaber oder -leiter.
Nachfolgend dazu die Ausschnitte aus der Baunutzungsver-
ordnung sowie die entsprechenden Imissionsschutzwerte nach 
Gebietsnutzung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)

§ 6 Mischgebiete
(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.
(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen,
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 
in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche 
Nutzungen geprägt sind.
(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 
4a Absatz 3 Nummer 2 außerhalb der in Absatz 2 Nummer 8 
bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen werden.
§ 8 Gewerbegebiete
(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von 
nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.
(2) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung 
von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Wind-
energie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbe-
betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind,
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke,
3. Vergnügungsstätten.

Immisionsrichtwerte nach TA Lärm
Industriegebiet 70 dB(a) tags 70 dB(a) nachts
Gewerbegebiet 65 dB(a) tags 50 dB(a) nachts
Mischgebiet 60 dB(a) tags 45 dB(a) nachts
Reines Wohngebiet 50 dB(a) tags 35 dB(a) nachts
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werden Stromleitungen sowie neue Glasfaserkabel direkt in den 
Boden verlegt. Durch den hohen Fremdwasseranteil in diesem 
Bereich ist ein Regenwasserkanal v.a. im vorderen Bereich nötig. 
Es ist zu diskutieren, ob im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen 
der Regenwasserkanal in der kompletten Straße verlegt werden 
soll. Der Regenwasserkanal schafft vor allem bei Starkregen-
ereignissen eine Entlastung und bietet eine hydrologische Ver-
besserung der Gemeinde. Der Straßenbau kann städtebaulich 
gefördert werden, Fördermöglichkeiten werden geprüft.
Die Schotterfläche am ehemaligen Festplatz sowie die Schotter-
fläche an der Kirche entwässern jeweils zur Mitte der Fläche hin. 
Auf der Fläche am ehemaligen Festplatz neben dem Wackel-
zahnhaus hat dies sogar zur Schilf- und Tümpelbildung geführt, 
zudem ist angestaute Oberflächenwasser in den öffentlichen 
Straßenraum gelaufen und hat sich dort oberhalb der Asphalt-
decke angesammelt.
Die Flächen neben der Kirche sowie des ehemaligen Fest-
platzes erhalten eine neue Aufschotterung.
Seitens der Feuerwehr Gundelsheim sind in der Haushalts-
mittelanforderung die größten Anschaffungen die Erneuerung 
der Atemschutzgeräte und der Feuerwehrschutzkleidung. 
Die Priorität ist seitens der Feuerwehr für die Anschaffung der 
Atemschutzgeräte als Hoch eingestuft und für die einheitliche 
Schutzkleidung als Mittel. Die Atemschutzgeräte umfassen die 
Anschaffung zeitgemäßer Über-Druck-Luftflaschen sowie Mund-
stücke. Der Gemeinderat und die Verwaltung unterstützen die 
Anschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr 
Gundelsheim.
In Gundelsheim kommt es mittlerweile vermehrt zu Exzessen 
beim Silvester-Feuerwerk.
Darüber hinaus wird an vielen Stellen der Feuerwerksmüll von 
den Verursachenden nicht weggeräumt und muss auf Kosten 
der Allgemeinheit beseitigt werden.
Die bisherigen Appelle hinsichtlich Silvester-Feuerwerk wurden 
durch die Bürgerschaft nur mäßig angenommen und es wird 
vorgeschlagen, künftig frühzeitiger zu informieren.
Die Planungen für den Allwetterplatz zwischen Sport- und 
Musikerheim am Orlamünder Weg sind abgeschlossen und die 
Firma John hat den Auftrag erhalten. Bauherr ist hierbei der 
Sportverein Gundelsheim. Bürgermeister Merzbacher erläutert 
dem Gemeinderat die nötigen Modifizierungen am Orlamünder 
Weg, z.B. Änderungen zum Gehweg. Im Hinblick auf Ver-
anstaltungen (z.B. Johannifeuer), ist man mit den betroffenen 
Vereinen im Austausch.
Ende der öffentlichen Sitzung 19:35 Uhr.
Für die Richtigkeit:

Jonas Merzbacher
1. Bürgermeister

Silke Hatzold
Schriftführerin

Zahlungstermin der Hundesteuer
Am 1. April 2025 ist die Hundesteuer 2025 zur Zahlung fällig. 
Die Gemeinde Gundelsheim bittet alle Steuerschuldner, die 
nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, den Betrag, 
laut dem zuletzt ergangenen Bescheid zu überweisen. Bitte 
nennen Sie dabei unbedingt ihre Finanzadress-Nummer, 
damit eine korrekte Verbuchung erfolgen kann.

Allgemeine Bekanntmachungen

Landratsamt Bamberg
Stellenausschreibung
Der Landkreis Bamberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Bautechniker/in (m/w/d) für den kreiseigenen Tiefbau am 
Kreisbauhof in Memmelsdorf. Näheres unter: https://www.land-
kreis-bamberg.de/Stellenangebote/.“
Bitte bewerben sie sich ausschließlich online bis spätestens 
31. Mai 2025.

Alle aufgeführten Punkte wurden behandelt und abgeschlossen. 
Der Prüfungsbericht wird für erledigt erklärt, sodass die Jahres-
rechnung 2023 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt werden 
kann.
In den Rechnungsprüfungsbericht der örtlichen Rechnungs-
prüfung kann entsprechend Einsicht genommen werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2023 gemäß 
Art.102 Abs. 3 GO fest.
Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0
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Entlastung über die Jahresrechnung 2023 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO
Sachverhalt:
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hat der Gemeinderat nach Durch-
führung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und Auf-
klärung etwaiger Unstimmigkeiten die Jahresrechnung in 
öffentlicher Sitzung festzustellen und über die Entlastung zu 
beschließen.
Mit der Entlastung wird zum Ausdruck gebracht, dass der 
Gemeinderat mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft im 
betreffenden Haushaltsjahr einverstanden ist, dass er die 
Ergebnisse billigt und auf haushaltsrechtliche Einwendungen 
verzichtet. Ein Verzicht auf Schadensersatzansprüche ist damit 
nicht verbunden.
Verweigert der Gemeinderat die Entlastung oder spricht er 
sie mit Einschränkungen aus, hat er die dafür maßgebenden 
Gründe anzugeben, Art. 102 Abs. 3 GO.
Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt die Entlastung zur Jahresrechnung 
2023 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO.
Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0
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Informationen und Anfragen öffentlich
Im Rahmen der Baumaßnahe des Stegs „Mehr als eine Brücke“ 
wird eine beidseitige Baugrube benötigt. Somit auch entlang 
der evangelischen Kirche. Je nach endgültigem Ausmaß der 
Baugrube wird auch der Baum direkt vor der evangelischen 
Kirche beeinträchtigt. Bei einer Prüfung des Wurzelwerks ist 
aufgefallen, dass der Baum unabhängig der Größe des Bau-
grubenfensters bereits so stark geschwächt ist, dass ein Über-
leben des Baumes sehr fraglich ist. Somit wird eine Entnahme 
des Baumes, die Nutzung der größeren Baugrube und eine 
anschließende Neupflanzung vorgeschlagen.
Die Schaltanlage des Hebewerks der Gemeinde Gundelsheim 
aus dem Jahr 1976 ist veraltet und entspricht nicht mehr den 
heutigen Standards. Statt einer aufwändigen Umrüstung ist, 
nach Überprüfung, die Neuanschaffung einer Schaltanlage aus 
ökonomischer Sicht sinnvoll.
In der Hauptstraße soll die Zier- und Straßenbeleuchtung auf 
LED umgerüstet werden. Die ausführende Firma entwickelt 
hierfür einen Austauschbausatz. Fördermöglichkeiten werden 
seitens der Verwaltung geprüft.
Zur Beleuchtung des sog. “kleinen Gässchens“ (Fußgänger-
weg zwischen Haupt- und Meisenstraße) wurde eine Solar-LED-
Lampe angebracht.
Um die Sanierung der Meisenstraße zu starten, wurde diese 
in der KW 5 von einem Ingenieurbüro vermessen und die 
Planungsarbeiten beginnen. Die alten Wasserleitungen werden 
komplett erneuert und während der Tiefbaumaßnahmen 
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Interkommunale Zusammenarbeit 
Neues aus der Nachbarschaft

21. Merkendorfer Frühlingsläufe
Sonntag, 30. MÄRZ 2023 SPORTPLATZ ORTSMITTE – 
Anmeldungen ab 9:00 Uhr direkt vor dem Lauf oder online
10,2 km Panoramalauf (172 Höhenmeter) – amtlich vermessen - 
Start 10:00 Uhr
5,2 km Döringlauf – Start 10:00 Uhr
0,5 km Bambinilauf – Start 9:30 Uhr
Startspende: 5,-- € (Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines 
Erwachsenen frei)
Der Erlös geht zu Gunsten des Kindergartens St. Martin 
Merkendorf und der Kinder- und Jugendhospizarbeit Bamberg 
(Sternenzelt)!
Alle Infos auf https://laufgruppe.svmerkendorf.de

Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung und Patientenverfügung
Zur Aufklärung und Information bieten die 11 Seniorenzentren 
der Seniotel Pflegedienst gGmbH ab März Vorträge zum Thema 
„Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenver-
fügung“ für Pflegende, Angehörige und alle Interessierten an.
Wann? 24. März um 18 Uhr
Wo? Seniorenzentrum Gundelsheim, Karmelitenstr. 20, 96163 
Gundelsheim
Der Vortrag ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen.

Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule
Informationsveranstaltung
Herzlich laden wir zu einer Informationsveranstaltung
zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe.
Wann? Dienstag, 08. April 2025 um 18:30 Uhr
Wo? Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bamberg, Kloster-
Langheim-Str. 11, 96050 Bamberg
Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage
www.wirtschaftsschule-bamberg.de

Landwirtschaftsschule Bamberg
Tag der offenen Tür
Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür der Staatlichen 
Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft in Bamberg.
Wann? Mittwoch, 26.03.2025, ab 14 Uhr
Wo? Schillerplatz 15, 96047 Bamberg
Kontakt für Rückfragen: Tel. 0951/ 8687-0, 
poststelle@aelf-ba.bayern.de

Kreismusikschule Bamberg
Einladung zum Akkordeon-Konzert
ein musikalisches Erlebnis erwartet die Zuhörer am Sonntag, 
6. April 2025, um 16:00 Uhr im Bürgersaal in Stegaurach. 
Rund 25 kleine und große Akkordeonisten der Kreismusikschule 
laden gemeinsam mit dem Akkordeon-Orchester Hersbruck zu 
einem abwechslungsreichen Konzert ein. Unter der Leitung von 
Evelyn Borchard verschmelzen die Ensembles zu einem großen 
Projektorchester und präsentieren ein vielseitiges Programm.
Die Besucher dürfen sich auf Originalwerke wie die „Rhapsodia 
Andalusia“ vom Orchestergründer aus Hersbruck, Adolf Götz, 
Bearbeitungen des „Second Waltz“ von D. Schostakowitsch 
sowie bekannte Melodien von ABBA und aus dem Tanzfilm 
„Fame“ freuen. Auch das kraftvolle Stück „Highland Cathedral“, 
das im schottischen Stil komponiert wurde, wird erklingen.
Der Eintritt ist frei, Zuhörer sind herzlich willkommen!

Volkshochschule

VHS-Bamberg Land
Außenstelle: Ursel Baur
Blumenstr. 7
Telefon: 0951-4072890
E-Mail: ursel.baur@yahoo.de
Gesund in die Sommerzeit
Beginn: Samstag, 29.03.2025, 14:00 Uhr, 1x
Gebühr: 13,60€
Kursleitung: Heidi Krinner
Kursnummer: 120GU1
Altes Rathaus -
Wirbelsäulengymnastik
Beginn: Dienstag, 25.03.2025, 20:00 Uhr, 10x
Gebühr: 34,00€
Kursleitung: Ursel Baur
Kursnummer: 170GU1
Michael-Arneth-Schule - Turnhalle
Bärlauch-Giersch und Löwenzahn: Feines für die Wildkräuter-
küche
Beginn: Sonntag, 30.03.2025, 14:00 Uhr, 1x
Gebühr: 8,00€
Kursleitung: Elisabeth Fröhlich
Kursnummer: 450GU2
Treffpunkt Parkplatz Pünzendorf - Gundelsheim
Kino: „Monsieur Pierre geht online“
Beginn: Mittwoch, 26.03.2025, 15:30 Uhr, 1x
Gebühr: €
Kursleitung:
Kursnummer: 452GU6
Altes Rathaus -
fingerLINK 10-Finger-System – Teil 1
Beginn: Freitag, 11.04.2025, 14:00-18:30 Uhr
Gebühr: 99,00€
Kursleitung: Nicole Szalasi
Kursnummer: 636GU1
Altes Rathaus –
fingerLINK 10-Finger-System – Teil 2
Beginn: Freitag, 12.04.2025, 9:30-14:00 Uhr
Kursleitung: Nicole Szalasi
Kursnummer: 636GU2
Altes Rathaus -
fingerLINK 10-Finger-System – Teil 1
Beginn: Freitag, 16.05.2025, 14:00-18:30 Uhr
Gebühr: 99,00€
Kursleitung: Nicole Szalasi
Kursnummer: 636GU2
Altes Rathaus –
fingerLINK 10-Finger-System – Teil 2
Beginn: Freitag, 17.05.2025, 09:30-14:00 Uhr
Kursleitung: Nicole Szalasi
Kursnummer: 636GU2
Altes Rathaus -
Handpan Schnupperkurs
Beginn: Donnerstag, 08.05.2025, 18:00 Uhr, 2x
Gebühr: 16,20€
Kursleitung: Christian Gies
Kursnummer: 865GU1
Altes Rathaus -
Haare flechten – leicht gemacht
Beginn: Mittwoch, 26.03.2025, 17:30 Uhr, 1x
Gebühr: 10,20€
Kursleitung: Elfi Jung
Kursnummer: 950GU1
Altes Rathaus -
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Evang.- Luth. Pfarramt 
Memmelsdorf-Lichteneiche

Unsere Ansprechpartner

Pfarrer Wolfgang Blöcker
Telefon: 0951 4078848
E-Mail: wolfgang.bloecker@elkb.de
Pfarrer Udo Bruha
Telefon: 09549 988925
E-Mail: udo.bruha@elkb.de
Diakonin Anne Buckel
Telefon: 0178 / 6032893
Mail: anne.buckel@elkb.de

Evang.-Luth. Pfarramt

Bürozeiten:
Mo., Di., Mi., Fr. 9 - 11 Uhr
Do. 16 - 18 Uhr
Sekretariat: Tanja Nüßlein
Telefon: 0951 44379
Fax: 0951 4078849
E-Mail: pfarramt.memmelsdorf@elkb.de
Website: www.lichteneiche-evangelisch.de

Bankverbindung:
Evang.-Luth. Pfarramt Lichteneiche
IBAN: DE45 7639 1000 0005 9355 55
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KAB Gundelsheim Memmelsdorf 
Merkendorf
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Freitag den 28. März 2025 um 18:00 Uhr Gottesdienst 
im Pfarr-und Jugendheim Gundelsheim für die lebenden 
und verstorbenen Mitglieder der KAB anschließend Jahres-
hauptversammlung im Pfarrheim Gundelsheim.
Tagesordnungspunkte:
Begrüßung
Letztes Protokoll
Verlesen der Rechenschaftsberichte
Kassen – und Revisionsbericht
Aussprache, Wünsche und Anträge
Entlastung der gesamten Vorstandschaft
Ehrungen
Danach gibt es einen kleinen Imbiss
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten

Marga Pomp Pfarrer A. Berberich
Vorsitzende Präses

TC Schwarz-Gold Gundelsheim
Einladung
Am 28.04.2025, findet um 19.00 Uhr in der Scheune der 
Spezerei die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung 
statt, zu der wir alle Mitglieder herzlich einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht der Ausschüsse
6. Aussprache zu den Punkten 2 bis 5
7. Bildung eines Wahlausschusses
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Neuwahlen

• 1. Vorstand
• 2. Vorstand
• 3. Vorstand
• Schriftführer
• Kassier
• Sportwart
• Jugendwart
• IT-Betreuer
• Kassenprüfer

10. Sportbetrieb 2025
11. Anträge
12. Verschiedenes
Wünsche und Anregungen zu Punkt 12 der Tagesordnung 
sind bis spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung per Mail einzureichen.
Gundelsheim, 13.03.2025

D. Walter C.Scharfenstein
1. Vorsitzender Schriftführerin

Gottesdienste
So. 23.03.
10:00 Uhr Gottesdienst Himmelfahrtskirche Lichteneiche 

(Pfr. Henzler)
10:00 Uhr Kindergottesdienst ev. Gemeindehaus 

Lichteneiche (KiGo-Team)
So. 30.03.
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Himmelfahrtskirche 

Lichteneiche (Pfr. Bruha)
So. 06.04.
08:45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Markuskirche 

Gundelsheim (Pfr. Blöcker)
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Elisabethenheim 

Scheßlitz (Pfr. Blöcker)
So. 13.04.
10:00 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungskirche Bamberg 

(gemeinsamer Vorstellungsgottesdienst der 
Konfirmand:innen)

Besonderes
In der Passionszeit ist auf der Homepage des Ev. Dekanats 
Bamberg wieder ein „Schnipselgottesdienst“ abrufbar. Im Februar 
wurde einer zu Psalm 23 veröffentlicht und der neue kleine Video-
gottesdienst ab Aschermittwoch trägt den Titel „Asche“.

Vereine und Verbände

Sportverein Gundelsheim e.V.
SV Gundelsheim - 
Jahreshauptversammlung 2025
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2025
Am Freitag, 4. April findet um 18:30 Uhr im Sportheim SV 
Gundelsheim die diesjährige ordentliche Mitgliederver-
sammlung des SV Gundelsheim statt.
Tagesordnung:
1: Begrüßung
2: Abstimmung über die Anpassung der Mitgliedsbeiträge
3: Bericht der Vorstandschaft
4: Finanzieller Rechenschaftsbericht
5: Entlastung der Vorstandschaft
6: Berichte aus den Abteilungen
7: Neuwahlen
8: Anträge und Sonstiges
Wir bitten Anträge zu Punkt 8 der Tagesordnung schriftlich 
bis zum 3. April 2025 an die Vorstandschaft des SV Gundels-
heim, Wiesenweg 5, 96163 Gundelsheim einzureichen.
Die Vorstandschaft des SV Gundelsheim

Jagdgenossenschaft Gundelsheim
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Gundelsheim am Donnerstag, dem 27. März 2025, ab 18:30 
Uhr, im Nebenzimmer der Gastwirtschaft “Casino“, werden 
alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft herzlich eingeladen. 
Für die Anwesenheitsliste sind die ha-Angaben erforderlich.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht und Entlastung
4. Verwendung des Jagdzinses
5. Neuwahl des Jagdvorstandes
6. Verschiedenes und gemütliches Beisammensein
Der Jagdvorstand
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Bündnis 90 / Die Grünen Gundelsheim
GRÜN aktiv
Wir laden ein zur 4. Gundelsheimer Fahrradbörse 2025
am Samstag, den 5. April 2025 „Unter den Platanen“ 
gegenüber dem Alten Rathaus.
Hier gibt es wieder die Möglichkeit für Sie ihre gebrauchten, 
fahrtüchtigen Fahrräder (keine E-Bikes) für Kinder und 
Erwachsene, Fahrradanhänger und Tretroller zu verkaufen.
09-10 Uhr: Annahme und Registrierung der Fahrzeuge 
(Roller, Räder und Anhänger, keine E-Bikes!)
10-12 Uhr: Verkauf der Fahrzeuge an Interessenten
12-12:30 Uhr: Rückgabe der nicht verkauften Fahrzeuge

Politische Parteien und Gruppen

SPD Gundelsheim
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
24. März 2025 um 19.00 Uhr
Spezerei Gundelsheim, Hauptstraße 7
Voraussichtliche Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Grußworte
3. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
4. Bericht Gemeinderat (Bernd Gotthardt)
5. Bericht Vorstand (Jonas Merzbacher)
6. Bericht Kasse (Christine Ziegler)
7. Revisionsbericht
8. Aussprache zu den Berichten
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Bildung eines Wahlvorstandes
11. Neuwahlen

a. der Vorstandschaft
b. Kassier*erin
c. Beisitzer*innen
d. Kassenrevision
e. Kreisdelegierte
f. Unterbezirksdelegierte

12. Wünsche, Anträge, Verschiedenes
13. Schlusswort
Auf einen guten Dialog!

SPD Gundelsheim
Roter Dialog
Montag, dem 7. April 2025 - 19 Uhr
Spezerei Gundelsheim, Hauptstr. 7
Die SPD Gundelsheim lädt zum roten Stammtisch ein.
Selbstverständlich nehmen auch Mitglieder des Gemeinderates 
teil: Christine Ziegler, Birgit Eichfelder, Renate Brütting, Bernd 
Gotthardt, Bernhard Oppel, Jonas Merzbacher.
Alle interessierten Mitbürger*innen sind herzlich eingeladen.
Auf einen informativen Austausch!

Bündnis 90 / Die Grünen - Gundelsheim
GRÜN diskutiert!
am Dienstag, den 08. April 2025
um 19:30 Uhr, Westliche Ringstraße 31
Neben den Berichten aus dem Gemeinderat und den Arbeits-
gruppen wird es einen aktuellen Stand der Aktivitäten aus dem 
Kreisverband geben. Gerne können Themenwünsche und 
Anregungen eingebracht werden unter unserer Mailadresse: 
gundelsheim@gruene-bamberg-land.de
GRÜN on Tour
am Samstag, den 3. Mai 2025
Wir laden ein zu einer Tagesfahrt nach Würzburg mit Bus und 
Bahn. In Würzburg werden wir im Rathaus und im Juliusspital 
eine Führung haben, einen Weinkeller besuchen, ein Orgel-
konzert erleben und am Abend gemeinsam im Bürgerspital 
essen gehen. Gäste sind herzlich willkommen.
Die voraussichtlichen Kosten für Fahrt und Eintritte werden bei 
ca. 36€ liegen.
Anmeldungen, damit wir planen können, bitte bis 28.03.25 an 
unsere Mailadresse: gundelsheim@gruene-bamberg-land.de
Alle interessierten Gundelsheimer sind herzlich eingeladen.
B‘90/Grüne OV Gundelsheim

Liebe Eigentümer! 
Ich suche für eine Familie mit 2 noch kleineren 

Kindern ein 1-2 Familienhaus zum Kauf. Sehr gerne 
auch Generationenhaus oder mit Einlieger-

wohnung. Mit freundlichen Grüßen 
Carsten Jeschke

Telefon 0951 96 86 51-15
c.jeschke@garant-immo.de

www.garant-immo.deMehr als ein Makler.

Aushilfskraft für 15€ pro
Stunde gesucht. Als Tätigkeit gilt
es zwei Mal im Monat einzukaufen
und zu putzen. Bei Fragen melden
Sie sich bitte unter der Tel. 0176/
60746723.

Kaufe Handwagen, Wannen,
Wagenräder, Hobelbänke, Holz-
leitern, Zinn, Weinballon, Münzen,
Orden, Modeschmuck. Tel. 09547/
1606

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

 Immobilien 
© KB3 - Fotolia

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Baufeldrodungen • Baumfällungen  
Mäh- und Mulcharbeiten • Winterdienst 

96117 Memmelsdorf • Hoher Rain 12
www.kommunalservice-hassfurther.de
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Begeben Sie sich auf 
eine emotionale Reise.

Das neue Buch von 
Manuela Lewentz. 
JETZT IM HANDEL!
Erhältlich online bei rz-forum.de 
sowie überall, wo es Bücher gibt.

14,90 Euro · ISBN 978-3-925180-46-0 
Auch als E-Book erschienen

manuela-lewentz.de Leserstimmen
Bewegende Lektüre, sehr empfehlenswert

Ein tiefgründiges Buch über den Umgang mit dem Tod

Einfühlsam, lehrreich und tröstend Quelle: amazon.de

Qualität von Meisterhand
• Maler- und TMaler- und TMaler apezierarbeiten- und Tapezierarbeiten- und T
• Fassadenrenovierung
• Vollwärmeschutz• Vollwärmeschutz• V
• Innen- und Außenputze

������������
��������������

Klosterstraße 10 · 96117 Memmelsdorf /OT WeichendorfKlosterstraße 10 · 96117 Memmelsdorf /OT Weichendorf
Tel. 09 51 / 4 12 88 · Fax 09 51 / 42 06 18 · www.stoecklein.info Tel. 09 51 / 4 12 88 · Fax 09 51 / 42 06 18 · www.stoecklein.info Tel. 09 51 / 4 12 88 · Fax 09 51 / 42 06 18 · www.stoecklein.info 

MeisterbetriebMeisterbetriebMeisterbetrieb

Lindenstr. 31
96117 Merkendorf

Tel.: 09542 7574
Fax: 09542 7733544
Mobil: 0160 3651447

Wir führen aus:
• Innen- u. Außenputzarbeiten
• Fassadenrenovierung
• Vollwärmeschutz
• Betonsanierung
• Trockenbau
• Anstriche aller Art
• Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- & Verputzergeschäft
Jürgen Globisch

Selbsterziehung zur Gesundheit  
   Die Aufrichtung der Wirbelsäule 

   Unruhe und Erschöpfung überwinden 
   Zukunft gestalten

Yogastudio Memmelsdorf  Tel. 0951 2971479  

* 4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen.
Die Ausgaben sind je frei wählbar.  (ausgeschlossen Oster- und Weihnachtsanzeigen)
Angebot nicht kombinierbar mit bestehenden Aufträgen und nur bis zum 25.04.2025

ANGEBOTANGEBOT**
3 + 13 + 1

FRÜHLINGS- 
AKTION JETZT 

ANZEIGEN
SCHALTEN!

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Violetta Windisch
Telefon: 09191 7232-56
v.windisch@wittich-forchheim.de
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Jederzeit für Sie erreichbar (auch an Sonn- und Feiertagen) · www.bestattungshaus-debonnet.de

BESTATTUNGSHAUS

DE BONNET
Soforthilfe im Trauerfall

Tobias DeBonnet, Inhaber Gerhard Lang, Filialleiter

Hauptsitz Scheßlitz
Brandäcker 2 · 96110 Scheßlitz
Telefon 0 95 42/77 23 77

Filiale Litzendorf

Telefon 0 95 05/80 54 80

Filiale Memmelsdorf
Waldstraße 6 · 96117 Memmelsdorf
Telefon 09 51/9 68 23 75

Geisfelder Str.1 · 96123 Litzendorf

Jederzeit für Sie erreichbar (auch an Sonn- und Feiertagen)  
Beerdigungen auf allen Friedhöfen · www.bestattungshaus-debonnet.de

Frühlingsblüher

Beerensträucher & Stauden
Erdbeeren in 12 Sorten

Gemüsepflanzen
Kräuter in über 70 Sorten0,25 DDeeiinn  GGäärrttnneerr

iinn  ZZaappffeennddoorrff
www.gaertnerei-hertel.de
Gässchen 5 - 09547 / 7878ͅ

in großer Auswahl  
Bunte Primeln, Ranunkeln, Viola uvm.

www.lindner-heiztechnik.de
Lindner Heiztechnik GmbH ● Michelinstrasse 9 ● 96103 Hallstadt
Telefon: 0951 97400 - 0 ● E-Mail: info@lindner-heiztechnik.de

Mit uns Energie sparen!

 VERKAUF & VERMIETUNG

SERVICEWOHNEN
KEMMERN | SR.-HELENE-HUTZLER-STR. 2

TEL. 09573 / 66 66

B, E, 12,8 kWh/(m²*a), BJ 2023, A+

MKB                           GmbH & CO KG
Angerstr. 13 a  | 96231 Bad Staffelstein | www.mkb-immo.de

Besich -auch sonntags- nach Vereinb. möglich

Tagesp
in Betrieb

Wir SEHEN uns!
Ihr Sehspezialist in Memmelsdorf

Wir bieten meisterliche Augenglasbestimmung und  
optometrische Untersuchungen nach Terminvereinbarung.

96117 Memmelsdorf · Bahnhofstraße 1
Telefon 0951 9445517 · www.optik-schueller.de

Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr 
Mi. u. Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Genießen Sie wohlige Wärme und tun Sie etwas für die Umwelt. 

Wir sind Ihr Spezialist für Wohlfühlbäder, gesundes Klima und 
Energieeinsparung!

Wir beraten Sie gerne. 

www.kachelmann.cc

Energiewende zuhause!

Terminvereinbarung zur Beratung wird empfohlen
Samstags ist die Ausstellung geschlossen

Unsere Ausstellung ist wie folgt geöffnet:
Mo. bis Do. 9-17 Uhr – Fr. 9-15 Uhr

seit  

Jahren

45

Beratung - Montage - Service

Fenster - Haustüren - Rollos
         Dachfenster - Insektenschutz

09547 / 70 70  Mail: info@porzner.de
       www.porzner.de
PORZNER Bauelemente GmbH&Co. KG
Scheßlitzer Straße 3 - 96199 Zapfendorf

Wir reparieren auch Fenster, Türen und Rollos
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TAG DER
OFFENEN TÜR

DAS ERWARTET EUCH

Rundgang Schießstand

Probeschießen

Laserschießkino

Lichtpunktschießen

Kaffee und Kuchen

ST. HUBERTUS ZEEGENDORF 1957 E.V.

www.sv-zeegendorf.de | info@sv-zeegendorf.de

Josefstr. 17 | 96129 Strullendorf

SCHÜTZENVEREIN ST. HUBERTUS
ZEEGENDORF 1957 E.V.

Sonntag 
30.03.25

ab
14 Uhr

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Ihr Verkaufsinnendienst 

Violetta Windisch
Tel.: 09191 723256

Fax. 09191 723242 
v.windisch@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Heizung - Sanitär - Solar - Wartung

Lange Straße 34

96117 Memmelsdorf

OT Kremmeldorf

Tel. 09505 4503930

info@einwich-lottes.de

www.einwich-lottes.de

Heizung - Sanitär - Solar - Wartung

Lange Straße 34

96117 Memmelsdorf

OT Kremmeldorf

Tel. 09505 4503930

info@einwich-lottes.de

www.einwich-lottes.de

Heizung - Sanitär - Solar - Wartung

Lange Straße 34

96117 Memmelsdorf

OT Kremmeldorf

Tel. 09505 4503930

info@einwich-lottes.de

www.einwich-lottes.de
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TICKETHOTLINE: 0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

13.06.

AMBROSAMBROS

mit

AMBROSpur!AMBROSpur!pur!pur!AMBROSpur!AMBROS
Vol. VIVol. VI

WOLFGANGWOLFGANG

12.06.

15.06.

11.06.

14.06.
Polka Party

LaBrassBanda

KARTEN AN ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN, IM 
INTERNET UNTER  WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE 
ODER TELEFONISCH UNTER 0951-23837

OPEN AIR
MARKTPLATZ HALLSTADT

5 €
Preisvorteil    

für Kunden der

VR Bank 

Bamberg-Forchheim!

Kartenvorverkauf:

Filiale Hallstadt

Marktplatz 17

 

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 235,-ab € 235,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 318,-ab € 318,-
Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten 
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 545,-ab € 545,-

10 % Rabatt
auf die „Schwarzwaldwoche und Schwarzwaldtage”  

auf Ihren Besuch bis 6. April 2025

Im Gesundheitstal im Schwarzwald
zur Ruhe kommen und den Duft der Tannen riechen
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Büro & Ausstellung:

Roth 16

96199 Zapfendorf

Tel.: 09547-8927

Haustüren

www.glasagentur-treml.de

Büro & Ausstellung:

Roth 16

96199 Zapfendorf

Tel.: 09547-8927

Haustürvordächer

Einbruchschutz RC 2
Individuell in Holz oder Alu

Energieeffizient

Maßarbeit vom Fenster-Profi.
Wir sind Ihr Partner im Landkreis Bamberg.  
Mit eigener Fertigung und Montage, kompetenter 
Beratung und schnellem Service.

FENSTER AUS
DER REGION.
Für die Region.

F e n s t e r  |  T ü r e n  |  Wi n t e r g ä r t e n  |  Ü b e r d a c h u n g e n

DENZLEIN GmbH · 96129 Mistendorf · Tel.: 09505 92 22 0 · www.denzlein.com

Jetzt Termin
vereinbaren!

�>

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: 

Sa & So 10.00 - 18.00 Uhr

www.franken-aktiv-vital.de29.-30.03.2025
Bamberg

19. Gesundheitsmesse
präsentiert von

 

Hotline: 
0951 / 180 70 500

Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbH

11.-12.10.2025    
www.jobmesse-franken.de

Jobmesse 
Franken

Bamberg

23.03.
10.00 - 17.00 Uhr
www.dkmt-veranstaltungen.de

• Den ganzen Tag gibt es leckere, selbstgebackene Kuchen 
• Ab 11.30 Uhr Kümmelbraten mit Kraut und Klößen

Künstler- &
Bastelmarkt

Infos unter

0179 4847035

Seehofhalle
Memmelsdorf

„Glanz für Ihr Zuhause – zum Festpreis!

✔ Fassadenreinigung
✔ Dachreinigung & Dachbeschichtung
✔ Pflastersteinreinigung – zum Festpreis von 7 € pro m²

[Ihr HSG Team] 
0176-20268599, 09573 4098024

- Anzeige -


